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Einleitung



Am 28. Oktober 1965, gelegentlich der siebten öffentlichen Sitzung des Zweiten Vatikanischen Konzils, schenkte Paul VI. (1897-1978) allen Konzilsvätern eine Biographie des hl. Carlo Borromeo (1538-84)1, dessen Nachfolger als Erzbischof von Mailand er von 1954 bis zu seiner Wahl zum Papst am 21. Juni 1963 war. Bereits sein Vorgänger, Johannes XXIII. (1881-1963), hatte eine besonders enge Beziehung zu Carlo Borromeo, wie er selbst in seiner Ansprache nach der Wahl zum Papst (am 28. Oktober 1958) am 4. November2 1958, dem Tag seiner Krönung, verriet: „Im Verlauf des feierlichen Ritus der Papstkrönung ist es erlaubt, in einer eigenen Litanei die Namen der Heiligen einzufügen, denen der neue Papst besondere Verehrung entgegenbringt. Wenn ihr also zur Anrufung kommt Sancte Carole, tu illum adiuva, dann betet mit glühendem Herzen und in Einmütigkeit, um die Wohltat jener Gnaden zu erlangen, die Uns der heilige Karl geben wird. Ihn nennen Wir Unseren Beschützer, und er soll es sein, jetzt und immer.“3 Der Generalsekretär des Zweiten Vatikanischen Konzils, Pericle Felici (1911-82), nutzte die Gelegenheit des Geschenkes (s. o.), um ein paar Worte mehr zu Carlo Borromeo zu sagen und folgende Bitte zu formulieren: „Bitten wir alle den hl. Karl, daß – wie er selbst einer der hauptsächlichen Förderer der Erneuerung der Kirche seiner Zeit, der Zeit nämlich des Trienter Konzils, war – auch wir selbst, unter dem Papst, der Kirche Erneuerer sein können durch das Beispiel unseres Lebens und durch unser pastorales Lehramt!“4 1



Vgl. ASCOV, Bd. 4, Teil 5, 1978, S. 559 f. – Es handelte sich hierbei um die Neuauflage der Biographie des Barnabiten Carlo Bascapé (1550-1615).



2



Gedenktag des hl. Carlo Borromeo.



3



Zitiert nach Bach, H., Karl, 1984, S. 8.



4



Übersetzung des Verfassers; vgl. ASCOV, Bd. 4, Teil 5, 1978, S. 560: „Oremus omnes S. Carolum ut quemadmodum ipse fuit unus ex praecipuis auctoribus renovationis Ecclesiae sui temporis, temporis quidem Concilii Tridentini, et nos ipsi, sub Summo Pontifice, possimus esse Ecclesiae renovatores exemplo vitae nostrae et nostro magisterio pastorali!“
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Offenbar wurde Carlo Borromeo von beiden Päpsten, Johannes XXIII. und Paul VI., verehrt und vom Generalsekretär des Konzils, Pericle Felici, den Bischöfen zur Nachahmung empfohlen. Von ihnen hängt letztlich die Erneuerung der Kirche ab: einerseits durch ein vorbildliches Leben, andererseits durch ein pastorales Handeln. Auf dieser Grundlage erst können die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils fruchten, indem die Bischöfe der Kirche mit ihrem Lebensbeispiel vorangehen als wahre Hirten ihrer Herde. Nachdem ich mich selbst mit dem Leben und Wirken des hl. Carlo Borromeo näher befaßt habe – besonders auf unserer Kursfahrt im letzten Jahr nach Mailand5 –, halte ich drei Eigenschaften Carlo Borromeos für geeignet, die vorliegende Arbeit einzuleiten: 1. 1559 promovierte er nach sieben Jahren ernsthaften Studiums in Pavia zum Doktor beider Rechte. 2. 1560 verlieh ihm sein Onkel Pius IV. (1559-65) bei der Erhebung zum Kardinal den Titel „Protector Helvetiae“ (Schirmherr der Schweiz). 3. 1565 zog er als Erzbischof feierlich in Mailand ein. 1. Die juristische Ausbildung, über die Carlo Borromeo verfügte, brachte ihm große Vorteile ein. Noch keine 22 Jahre alt und schon Kardinal, leistete er seinem Onkel Pius IV. wertvolle Dienste. Bis zum Abschluß des Konzils von Trient sammelte er reiche Erfahrungen, die ihm als Erzbischof später alle zugute kamen. Danach verfolgte er konsequent und systematisch die Durchführung der Konzilsbeschlüsse und somit die Durchführung der katholischen Reform. Eine solche Reform der Kirche beabsichtigte auch das Zweite Vatikanische Konzil, dessen Umsetzung in Wirklichkeit immer noch aussteht. Nach dem naturrechtlichen Prinzip „ubi societas, ibi ius“6 ergibt sich das Recht erst aus der Gesellschaft, die vor ihm besteht. Ändert sich die Gesellschaft, ändert sich mit ihr das Recht.7 Folglich ist es unumgänglich, sich dem Kirchenrecht zuzuwenden, wenn die Gesellschaft – die Kirche – erneuert werden sollte. Das kirchliche Recht möchte der Kirche, d. h. allen 5



„Auf den Spuren des hl. Karl Borromäus“.



6



Vgl. Gerosa, L., Recht, 1995, S. 29. – Übersetzung des Verfassers: „Wo es eine Gesellschaft gibt, (dort) gibt es ein Recht.“



7



Unabhängig davon ist das göttliche Recht (ius divinum) in traditioneller Unterscheidung zu „ius humanum“ (menschliches Recht).
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Gläubigen, dienen und das kirchliche Leben ordnen; den Gläubigen kommen neben den Pflichten auch nicht weniger Rechte zu. Deswegen möchte ich mich in meiner Arbeit mit den Beschlüssen des Zweiten Vatikanischen Konzils auseinandersetzen, wobei auch ihre Umsetzung im Leben der Kirche – dazu gehört eben gerade das Recht – zur Sprache kommen soll. 2. Mit dem Titel „Protector Helvetiae“ verbinde ich meine persönliche Beziehung zu Carlo Borromeo, der ab dem Jahr 1560 für die katholischen Orte in der Schweiz zuständig war. In die Schweiz unternahm er ausgedehnte Visitationsreisen, um selbst die Beschlüsse des Konzils von Trient bekanntzumachen und zu verwirklichen. Seine ernsthaften Bemühungen um die Kirche der Schweiz dürfen heute nicht vergessen werden; so ist er für mich weiterhin als „Protector Helvetiae“ zu betrachten. Infolgedessen geht die vorliegende Arbeit, wo es mir angebracht scheint, eher mehr auf die Verhältnisse der Kirche der Schweiz – meine Heimat – ein. 3. 1564, ein halbes Jahr nach seiner Weihe, wurde Carlo Borromeo durch Ernennung Erzbischof von Mailand, wo er seit 1566 ständig residierte, ganz im Sinn des Konzils von Trient. Darüber hinaus zeichnete ihn eine intensive pastorale Tätigkeit aus, indem er (z. B.) alle ca. 800 Pfarreien seiner Diözese – auch mehrmals – selbst besuchte, sich persönlich für die Ausbildung des Klerus einsetzte8 und insgesamt sechs Provinzialkonzilien und elf Diözesansynoden abhielt. Carlo Borromeo hat die Durchführung der Beschlüsse des Konzils von Trient und somit die Durchführung der katholischen Reform mit seinem Leben bezeugt, wie Johannes XXIII. in seiner Ansprache9 noch weiter ausführte: „Das Leben der Kirche unseres Herrn hat Auf- und Niedergänge erlebt. In einer dieser Zeiten hat die Vorsehung dem heiligen Karl Borromäus die hohe Aufgabe vorbehalten, in außergewöhnlicher Weise bei der Wiederherstellung der kirchlichen Ordnung mitzuhelfen. Durch seine Mitarbeit bei der Durchführung der Tridentinischen Reform und durch das Beispiel, das er in Mailand und in vielen Bi8



Daher heißen noch heute einige solcher Ausbildungseinrichtungen „Collegium Borromaeum“, so etwa das Erzbischöfliche Theologische Konvikt in Freiburg im Breisgau, das mich zum Priester ausbildet.



9



S. o. S. 1.
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stümern Italiens gab, erwarb er sich den ehrenvollen Namen eines Lehrers der Bischöfe, sowie er Ratgeber der Päpste und ein herrliches Beispiel bischöflicher Heiligkeit war.“10 In der Kirche, die hierarchisch strukturiert ist11, erfolgt jede Reform von oben, will sie gelingen. Das hängt mit der apostolischen Sukzession zusammen und mit der Einheit unter dem Papst. Gerade heute, in der Phase der Durchführung der Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils, sollte um solche Bischöfe, wie es Carlo Borromeo war, noch mehr gebetet werden. Im gegenseitigen fürbittenden Gebet zeigt sich die Gemeinschaft der Kirche. Das, was Gemeinschaft ausmacht oder verbindet, soll prinzipiell mit zur Sprache kommen, wenn ich mich insbesondere der Gemeinschaft der Bischöfe zuwende. Für die Jünger bittet Jesus: „Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir.“ (Joh 17, 11) Diese Fürbitte durchdringt und trägt jegliche kirchliche Gemeinschaft, fordert sie aber zugleich radikal heraus: die Gemeinschaft der Kirche und besonders die Gemeinschaft der Bischöfe. Jeder geweihte katholische Bischof steht in hierarchischer Gemeinschaft (communio) mit dem Papst und den Bischöfen des Kollegiums.12 Seine eigentliche Aufgabe kann er nur in dieser Gemeinschaft wahrnehmen.13 „Diese communio soll nicht als eine gewissermaßen lineare, eine völlige Gleichheit beinhaltende, sondern offensichtlich als eine solche, die hierarchisch ist, d. h. die Über- und Unterordnung mit sich bringt, näher bestimmt werden.“14 In diesem Sinn möchte ich die innere Ordnung der Gemeinschaft der Bischöfe und des Papstes anhand der Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils aufzeigen. Bevor ich mich ihnen selbst zuwende, muß dem aber erst noch Einiges vorausgeschickt 10



Zitiert nach Bach, H., Karl, 1984, S. 8.



11



Die hierarchische Struktur der Kirche widerspricht nicht der communio-Struktur der Kirche; sie ergänzen sich gegenseitig, auch wenn die polare Spannung weiter existiert. „Man muß jedoch unterscheiden zwischen echten Spannungen, wo die Pole komplementär aufeinander bezogen sind, und unverbundenen, ja unüberwindlichen Gegensätzen, welche sich gegenseitig abkapseln und sich einstellungsmäßig wie logisch ausschließen.“ (Kasper, W., Theologie, 1987, S. 287).



12



Vgl. LG 22, 1.



13



Vgl. LG 21, 2.



14



Saier, O., Communio, 1973, S. 188.
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werden, was wiederum zu einem besseren Verständnis der Konzilstexte beiträgt (Kap. I + II). Dann werde ich ausgewählte Artikel aus Lumen gentium und Christus Dominus betrachten (Kap. III), um in einem weiteren Schritt wesentliche ekklesiologische Charakteristika hervorheben zu können (Kap. IV). Nicht zuletzt sollen auch solche Fragen wie die rechtliche Qualifikation der Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils oder ihre konkrete Umsetzung in die Bestimmungen des CIC/1983 und des CCEO15 zur Sprache kommen. Überfliegt man schnell die Konzilsdokumente, v. a. Lumen gentium, und die entsprechenden Kommentare zu ihnen, fallen einem sofort Elemente von deutlicher Gemeinsamkeit der Gläubigen (verstanden als Laien, Ordensleute und Priester16) ins Auge. Diese erste Beobachtung möchte ich ein wenig genauer untersuchen (Kap. II), zunächst aber nochmals den größeren Rahmen des Zweiten Vatikanischen Konzils in Erinnerung rufen (Kap. I).



15



Schwendenwein, H., Wiederverlautbarung, 1998, S. 4 dagegen bezeichnet den CIC/1983 „als das letzte Dokument des II. Vatikanischen Konzils“, ohne den CCEO von 1990 überhaupt nur zu erwähnen.



16



Zu den verschiedenen Ständen in der Kirche s. u. S. 20.
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I. Das „aggiornamento“ des Zweiten Vatikanischen Konzils



Johannes XXIII. führte das italienische Wort „aggiornamento“17 erstmals in den Sprachgebrauch der Kirche ein. Damit verband er ausdrücklich das Zweite Vatikanische Konzil, dessen Hauptaufgabe er im „aggiornamento“ sah: die innere und äußere Erneuerung der kirchlichen Tradition im Zuge einer sich verändernden Welt.



1. Ein traditionelles, aber zugleich neues Konzil Nach katholischem Verständnis ist das Zweite Vatikanische Konzil das 21. Ökumenische Konzil der Kirche. Es tagte unter den Päpsten Johannes XXIII. (1958-63) und Paul VI. (1963-78), die übrigens beide aus der Lombardei (I) stammten. Johannes XXIII. hatte am 25. Januar 1959 überraschend ein Konzil angekündigt, das am 11. Oktober 1962 in Gegenwart von ca. 2540 Konzilsvätern eröffnet wurde. Nach vier Sitzungsperioden in über drei Jahren beendete Paul VI. am 8. Dezember 1965 das Konzil, das bis dahin vier Konstitutionen, neun Dekrete und drei Erklärungen verabschiedet hatte.18 Rechtlich gesehen steht das Zweite Vatikanische Konzil in der Tradition des Konzils von Trient (1545-63) und des Ersten Vatikanischen Konzils (1869/70), d. h. es war „im wesentlichen ein päpstliches Bischofskonzil.“19 Auf der Basis des CIC/1917 versammelte der Papst aus der ganzen Welt die Bischöfe und die anderen Prälaten. Er allein hatte das Recht, ein Ökumenisches Konzil einzuberufen und ihm entweder



17



Vgl. „aggiornare“: I. (transitiv) 1. auf den letzten Stand bringen, neu bearbeiten; 2. auf dem laufenden halten, aufarbeiten. II. (intransitiv) (unpersönlich) tagen, Tag werden. – Die ursprüngliche Bedeutung von „aggiornamento“ ist daher „Neubearbeitung“ oder „Fortbildung“.



18



Zu den verschiedenen Arten von Beschlüssen s. u. S. 9 f.



19



Gehr, J., Qualifikation, 1997, S. 51.
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persönlich oder durch einen Gesandten zu präsidieren; außerdem besaß er das Sanktions- und Promulgationsrecht der Konzilsbeschlüsse.20 Trotzdem unterscheidet sich das Zweite Vatikanische Konzil grundlegend von den beiden Vorgängerkonzilien: in seiner äußerst sorgfältigen Vorbereitung (über drei Jahre lang), im Zusammenspiel von päpstlicher Autorität und episkopalem Verantwortungsbewußtsein, schließlich in der pastoralen und ökumenischen Ausrichtung.21 Die pastorale Ausrichtung gab Johannes XXIII. dem Konzil in seiner Eröffnungsrede am 11. Oktober 1962. Wörtlich sagte er vom Lehramt, daß sein „Charakter besonders pastoral“22 sei, und führte dazu weiter aus: „(Das,) worauf es dem Ökumenischen Konzil am meisten ankommt, ist, daß über das heilige [uns] anvertraute Gut der christlichen (Glaubens)lehre auf wirksamere Art und Weise gewacht und [es] öffentlich bekanntgemacht werde ... Jedoch ist es nicht unsere Aufgabe, über diesen kostbaren Schatz nur zu wachen, als ob wir uns einzig für eine frühere Zeit interessieren würden; sondern mit freudigem Eifer, ohne Angst, mögen wir das Werk, das unsere Zeit fordert, jetzt angehen, indem wir den Weg verfolgen, den die Kirche seit beinahe zwanzig Jahrhunderten gemacht hat ... Was die Gegenwart anbelangt, geht die Meinung der Braut Christi [d. h. der Kirche] dahin, lieber das Heilmittel der Barmherzigkeit anzuwenden, als die Waffen der Strenge zu tragen; sie glaubt, daß den heutigen Bedürfnissen mehr als durch Verurteilen durch reichlicheres Entfalten der Kraft ihrer (Glaubens)lehre Sorge getragen werden muß.“23 Dabei sind Johannes XXIII. offensichtlich zwei Punkte besonders wichtig: zum einen die bleibende Aktualität von traditionellen Lehrinhalten und ihre zeitgemäße Interpretation – ohne sich vor der Gegenwart zu fürchten –, zum anderen der angestrebte



20



Vgl. die Bestimmungen der cc. 222-229 CIC/1917 (Caput II – De Concilio Oecumenico); auch Mörsdorf, K., Lehrbuch, 1959, S. 359.



21



Vgl. Gehr, J., Qualifikation, 1997, S. 52.



22



Vgl. ASCOV, Bd. 1, Teil 1, 1970, S. 172.



23



Übersetzung des Verfassers; vgl. ASCOV, Bd. 1, Teil 1, 1970, S. 170-173: „Quod Concilii Oecumenici maxime interest, hoc est, ut sacrum christianae doctrinae depositum efficaciore ratione custodiatur atque proponatur ... Attamen nostrum non est pretiosum hunc thesaurum solum custodire, quasi uni antiquitati studeamus; sed alacres, sine timore, operi, quod nostra exigit aetas, nunc insistamus, iter pergentes, quod Ecclesia a viginti fere saeculis fecit ... Ad praesens tempus quod attinet, Christi Sponsae placet misericordiae medicinam adhibere, potius quam severitatis arma suscipere; magis quam damnando, suae doctrinae vim uberius explicando putat hodiernis necessitatibus esse consulendum.“
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Verzicht auf die Lehrverurteilungen, die sonst den Charakter eines Konzils (nicht selten folgenreich) bestimmten.



2. Die notwendige Fortschreibung des Ersten Vatikanischen Konzils Aufgrund der äußeren Ereignisse konnte das Erste Vatikanische Konzil bekanntlich nicht ordnungsgemäß abgeschlossen werden. Zu den politischen Turbulenzen kamen noch die inneren Streitigkeiten auf dem Konzil selbst. Diese beiden Umstände trugen zur einseitigen Betonung des Primats des Papstes bei, die in der Folge auf großes Unverständnis gestoßen ist, ja sogar zur Bildung der von Rom getrennten altkatholischen bzw. christkatholischen Kirche24 geführt hat. Entgegen der allgemein verbreiteten Meinung wollte das Zweite Vatikanische Konzil mit seinen Aussagen über die Kirche dem Ersten Vatikanischen Konzil nicht widersprechen. Vielmehr sah es sich in der Tradition seines direkten Vorgängers und versuchte, dessen verkürzte Lehre über die Kirche ohne Einschränkungen zu übernehmen, fortzuschreiben und zu vervollständigen, letztlich also um die fehlenden Teile zu ergänzen: v. a. die Stellung der Bischöfe gegenüber dem Papst und ihre Zusammenarbeit mit ihm.25 Die wesentlichen Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils über Bischöfe, Papst und Bischofskollegium finden sich in der Dogmatischen Konstitution über die Kirche vom 21. November 1964 „Lumen gentium“26 (Constitutio dogmatica de Ecclesia27) und im Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischöfe in der Kirche vom 28. Oktober 1965 „Christus Dominus“ (Decretum de pastorali Episcoporum munere in Ecclesia). 24



Bezeichnung der altkatholischen Kirche in der Schweiz.



25



Vgl. LG 18, 2.



26



Die einzelnen Konzilsbeschlüsse haben ihren Namen von den ersten beiden Worten ihres lateinischen Textes. Sie werden regelmäßig mit Großbuchstaben abgekürzt zitiert.



27



Es ist üblich, Autoritäten, die Gesetze oder zumindest Verwaltungsdekrete erlassen können, groß zu schreiben (Ecclesia, Episcopus etc.); vgl. Fürst, C. G., Ökumenismus, 1991, S. 424 f.
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Ausgehend von ihnen möchte ich nachfolgend im dritten Abschnitt die unterschiedliche Bezeichnung für die Konzilsbeschlüsse erklären, wobei aber noch eine weitere Eigenschaft des Zweiten Vatikanischen Konzils genannt werden sollte: das ekklesiologische Moment.



3. Die jeweils andere Gewichtung der Konzilsbeschlüsse Das Zweite Vatikanische Konzil verwendete insgesamt drei verschiedene Bezeichnungen für seine Beschlüsse: constitutio, decretum oder declaratio (d. h. Erklärung). Eine Konstitution hat im Vergleich zu einem Dekret einen mehr lehrhaften Charakter und ist auch von höherer Bedeutung als dieses. Von zentraler Bedeutung sogar ist die Dogmatische Konstitution über die Kirche. Johannes Paul II. hat mehrfach auf ihre Bedeutung im Zusammenhang mit dem zweiten Jahr der unmittelbaren Vorbereitungsphase auf das Jubiläum des Jahres 2000 hingewiesen (1998: „Heiliger Geist“).28 Neben der pastoralen und ökumenischen Ausrichtung kann ebenso vom ekklesiologischen Moment des Konzils gesprochen werden. Ein kritischer Blick auf die Systematik der Konzilstexte stellt diesen Sachverhalt treffend heraus.29 Lumen gentium bildet – so gesehen – den Mittelpunkt des Zweiten Vatikanischen Konzils, das mit dieser Konstitution das Selbstverständnis der Kirche grundsätzlich formuliert hat. Von ihr hängen in der Folge die anderen Konzilsdokumente mehr oder weniger direkt ab.30 „Die Bezeichnung Dekret scheint vor allem für jene Dokumente reserviert worden zu sein, die die Anwendung der Lehre auf das Leben betreffen. Im allgemeinen fehlt aber auch nicht die lehrhafte Vertiefung der verschiedenen Fragen, die bei den einzelnen Beschlüssen unterschiedlich stark ausgeprägt ist.“31 Hinsichtlich des Dekrets über die Hirtenaufgabe der Bischöfe in der Kirche lassen sich überwiegend diszipli-



28



Vgl. an erster Stelle TMA, Nr. 47.



29



Vgl. Rahner, K./Vorgrimler, H., Konzilskompendium, 1993, S. 24-26.



30



Vgl. die Stimmen der Konzilsväter bei Gehr, J., Qualifikation, 1997, S. 103 f.



31



Ebd., S. 110; die Unterstreichung ist von mir.
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näre Teile feststellen. Lumen gentium ist demzufolge mehr dogmatischen Charakters, während Christus Dominus eher dessen Konkretisierung darstellt.32 Die eher kurzen Erklärungen versuchen, solche Fragen zu beantworten, über die sich das Konzil noch keine endgültige Meinung bilden konnte. Sie haben einen doktrinellen Charakter und enthalten pastorale Anweisungen.33 Aus der unterschiedlichen Klassifizierung der Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils darf nicht auf ihre rechtliche Qualität geschlossen werden. Darüber entscheidet weniger die Form als vielmehr der Inhalt eines jeden Erlasses. Genauso wenig hat die höhere Stellung von Konstitutionen gegenüber Dekreten oder Erklärungen irgendeinen Einfluß „auf die rechtliche Verbindlichkeit der Konzilsbeschlüsse, da sie alle von der einen und selben Höchstgewalt, dem Zweiten Vatikanischen Konzil, erlassen worden sind.“34



4. Die Fortsetzung des Zweiten Vatikanischen Konzils in seiner Rezeption Die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils sind als solche Kompromißdokumente, d. h. sie haben einen oft langen und schwierigen Weg bis zur endgültigen Fassung hinter sich, die zudem von allen Seiten mehr oder weniger Konzessionen forderte. Die meisten Konzilsväter (nicht z. B. Marcel Lefebvre35) und v. a. Paul VI. zeichnet ihr großes Bemühen aus, jeweils zu einer möglichst einmütigen Schlußabstimmung beigetragen zu haben36; für Paul VI. beweisen dies u. a. die Erläuternde



32



Zum näheren Verhältnis zwischen Lumen gentium und Christus Dominus s. u. S. 49 f.



33



Vgl. Gehr, J., Qualifikation, 1997, S. 116.



34



Ebd., S. 118.



35



Nachdem er 1969 in Freiburg (CH) die Confraternitas Pius X. gegründet hatte und im Jahr darauf – 1970 – das traditionalistische Priesterseminar St. Pius X. in Écône (CH) errichtet hatte, weihte Marcel Lefebvre regelmäßig ohne Erlaubnis von Rom Subdiakone, Diakone und Priester. Am 1. Juli 1988, vor zehn Jahren, war das Schisma Marcel Lefebvres mit Rom durch die unerlaubte Weihe von vier Bischöfen vollzogen.



36



Lumen gentium hatte am Ende noch fünf Nein-Stimmen (bei 2151 Ja-Stimmen), Christus Dominus nur zwei (bei einer ungültigen Stimme und 2319 Ja-Stimmen). – Ratzinger, J., Kommentar, 1966, S. 349 versteht die fünf Nein-Stimmen als „Enthaltungen“, was so nicht richtig ist. Es heißt genau: „constitutio dogmatica de Ecclesia placuit Patribus 2151, 5 dissentientibus“ (ASCOV, Bd. 3, Teil 8, 1976, S. 782), was zweifellos bedeutet, daß fünf Konzilsväter tatsächlich nicht beistimmten.
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Vorbemerkung vom 16. November 1964 (Nota explicativa praevia) und – auf seine Weise – das MP Apostolica sollicitudo vom 15. September 1965. Von da erklären sich auch Spannungen innerhalb der Texte selbst, in denen zuweilen verschiedene Ansichten unmittelbar nebeneinander stehen; es sei hier schon einmal auf die zwiespältige Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils in Lumen gentium hingewiesen.37



a. Der vermeintliche Rückschlag von 1964 Nur wenige Tage vor der feierlichen Schlußabstimmung von Lumen gentium am 21. November 1964 legte die Theologische Kommission den Konzilsvätern die Bekanntmachungen (Notificationes) mit der Nota explicativa praevia vor. Sie war von einem Professor für Kirchenrecht, Wilhelm Bertrams38, extra verfaßt worden, und zwar allein im Auftrag des Papstes: „Seitens der höheren Autorität [superior Auctoritas] wird den Vätern eine erläuternde Vorbemerkung zu den Änderungsvorschlägen des dritten Kapitels des Kirchenschemas mitgeteilt, nach deren Absicht und Sinn die in diesem dritten Kapitel dargelegte Lehre erklärt und verstanden werden muß.“39 Die Nota explicativa praevia diente als Interpretationshilfe zum Kapitel III des Schemas der später dann verabschiedeten Dogmatischen Konstitution über die Kirche und ging an keiner Stelle über das Kapitel III hinaus. Sie gründete im tiefen Anliegen von Paul VI., auch den wenigen Konzilsvätern auf konservativer Seite entgegenzukommen: „Inhaltlich betonte sie noch einmal zusätzlich die Prärogativen des Primats, der auch alleine, ohne das Kollegium, handeln könne, und verwarf noch einmal ein Verständnis der Kollegialität, durch welches in irgendeiner Weise den souveränen Rechten des Papstes Abbruch getan würde.“40 37



Vgl. Pottmeyer, H. J., Ekklesiologie, 1983.



38



Vgl. seine Veröffentlichung in deutscher Sprache: Bertrams, W., Papst, 1965.



39



LThK.E, Bd. 1, 1966, S. 351; vgl. ASCOV, Bd. 3, Teil 8, 1976, S. 10.



40



Schatz, K., Kirchengeschichte, 1989, S. 185.
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Die eigentliche Schwierigkeit mit der Nota explicativa praevia bestand wohl darin, daß der Papst autoritativ in die Konzilsdiskussion eingriff, nicht direkt, aber deutlich als solcher erkennbar (→superior Auctoritas); „rückschauend wird man feststellen können, daß damit nicht nur die weiter gespannten Auslegungen der Kollegialitätsidee eingedämmt werden sollten, sondern daß die Geste sich ebenso an die Adresse der kollegialitätsfeindlichen Minderheit richtete, die im Lichte der Nota das Gegenstandslose ihrer Opposition erkennen und sich zur Zustimmung zum Text ermutigt fühlen sollte, was in der Tat erreicht wurde“41. Vom rechtlichen Standpunkt aus betrachtet, ist es wichtig zu unterscheiden: die Nota explicativa praevia ist kein Beschluß des Zweiten Vatikanischen Konzils; sie „wurde weder zur Diskussion gestellt, noch wurde darüber abgestimmt, und sie wurde auch nicht vom Papst unterschrieben; sie steht damit außerhalb der eigentlichen Konzilsentscheidungen und bleibt ein Arbeitsdokument der Theologischen Kommission.“42 Schließlich kann zusammenfassend gesagt werden: „Es ist zu hoffen, daß eine gelassene Lektüre, wenn die Wolken einmal zerstreut sind, der Nota praevia ebenso objektive Gerechtigkeit widerfahren lassen wird wie dem Eingreifen des Papstes, der die letzten Skrupel der Zögernden beschwichtigen wollte.“43 b. Buchstabe und Geist des Konzils Ich denke, wir dürfen – wie es aber heutzutage oft gemacht wird – angesichts der Spannungen nicht einfach die eine oder andere Meinung in den Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils aus dem Zusammenhang herausgreifen, quasi isolieren und dann behaupten, es sei die Intention der Konzilsväter44, sondern wir müssen uns



41



Ratzinger, J., Kommentar, 1966, S. 349.



42



Alberigo, G., Konzil, 1993, S. 455; vgl. Gehr, J., Qualifikation, 1997, S. 84: „Daher erscheint sie [die Nota explicativa praevia] in den Konzilsakten nicht als Teil oder Anhang der dogmatischen Konstitution über die Kirche LG, sondern ist vielmehr getrennt von dem Konzilsbeschluß zusammen mit den anderen Bekanntmachungen, die während der 123. Generalkongregation verkündet wurden, abgedruckt.“



43



Philips, G., Geschichte, 1966, S. 155.



44



Vgl. Kehl, M., Kirche, 1993, S. 50.
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zunächst einmal im klaren sein, daß am Ende der Diskussion die jeweiligen Abstimmungstexte nahezu einstimmig angenommen wurden. In einem zweiten Schritt gilt es, die unterschiedlichen Standpunkte zu erkennen oder vielmehr anzuerkennen, d. h. die generelle Tendenz einer Lehre und die berechtigten Anfragen und Sorgen bezüglich dieser Lehre wahrzunehmen, um schließlich – beiden Seiten in gleicher Weise gerecht werdend – sagen zu können: Das Zweite Vatikanische Konzil, die Konzilsväter wünschen ... „Die genannte innere Spannung der Konzilsaussagen und ihrer jeweiligen Traditionen muß beachtet werden; sie darf darum weder einseitig aufgelöst noch in einem permanent offenen Nebeneinander gelassen werden; sie zielt vielmehr auf eine gelingende Integration hin.“45 Natürlich kann das auch dazu führen, daß tiefen Überzeugungen einiger weniger Konzilsväter – und erst recht, wenn sie einen unverhältnismäßig großen und bedeutenden Einfluß auf die Abfassung der Konzilstexte hatten – nicht mehr voll entsprochen werden darf, und darüber hinaus die Notwendigkeit theologischer Optionen besteht.46 Beinahe 33 Jahre nach Abschluß des Konzils ist es immer noch oder gerade heutzutage die Aufgabe der Kirche, das Zweite Vatikanische Konzil vollständig zu rezipieren und endlich zu realisieren. Denn kundige „Kirchenhistoriker veranschlagen aus geschichtlicher Erfahrung 50 Jahre für die Rezeption der Ergebnisse eines Konzils, d. h. für seine bewußte Umsetzung in gelebte Kirchenwirklichkeit.“47 Ein Drittes Vatikanisches Konzil zur Lösung anstehender Probleme wäre somit verfrüht: „Der einzige gangbare Weg lautet deshalb: tiefer ins letzte Konzil hinein, um dann mit diesem Konzil, aus seinem Buchstaben und seinem Geist heraus, den Sprung nach vorne ins dritte Jahrtausend der Kirchengeschichte zu wagen.“48 45



Kehl, M., Kirche, 1993, S. 50; vgl. Kasper, W., Theologie, 1987, S. 282 f.: „Ein Konzil stellt die unverzichtbaren »Eckdaten« fest; die Synthese ist dann Sache der nachfolgenden Theologie.“



46



Vgl. Fürst, C. G., Anmerkungen, 1992, S. 398.



47



Gehr, J., Qualifikation, 1997, S. 1.



48



Kasper, W., Theologie, 1987, S. 289; vgl. Kehl, M., Kirche, 1993, S. 50: „Buchstabe und Geist des Konzils müssen sich gegenseitig erhellen und auslegen. D. h. jede einzelne Aussage kann nur vom Geist des Ganzen und dieser wiederum nur von den einzelnen Aussagen her angemessen verstanden werden (der sog. »hermeneutische Zirkel« als Grundprinzip jeder Texthermeneutik).“
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Gefährlich scheint ein solches Verständnis, wonach die „Konzilstexte die Kirche nicht auf den damaligen unmittelbaren Bewußtseinsstand der Konzilsteilnehmer festlegen [wollen], sondern ... daraufhin gedeutet werden [müssen], daß ein und derselbe Glaube auch für künftige Zeiten überzeugend ausgesagt werden soll.“49 Diese – in gewisser Hinsicht – richtige Annahme eröffnet zugleich die Möglichkeit, die Texte ohne Berücksichtigung des Sinnzusammenhangs dem Buchstaben nach zu verstehen, unabhängig von ihrer Entstehungsgeschichte und den historisch relevanten Bedingungen. Es ist bereits auf die ausdrücklich pastorale Sprache der Konzilsbeschlüsse hingewiesen worden.50 Sie ergab sich aus der bewußt pastoralen Ausrichtung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Folglich „nimmt es nicht Wunder, in den Beschlüssen des Konzils beständig Passagen zu entdecken, deren Text nichtrechtlicher, enuntiativer51 Art ist.“52 Die nicht-rechtliche Sprache machte es der nachkonziliaren Kanonistik nicht gerade leicht, Konsequenzen aus den einschlägigen Textstellen abzuleiten. Es ist hier aber nicht weiter möglich, auf dieses komplexe Problem einzugehen; hilfreich erscheinen mir die Worte, die Paul VI. in der letzten öffentlichen Sitzung am 7. Dezember 1965 gefunden hat: „Jetzt aber ist es von Nutzen wahrzunehmen, daß die Kirche durch ihr Lehramt, obwohl sie kein Kapitel der Lehre durch außerordentliche dogmatische Sätze definieren wollte, nichtsdestoweniger hinsichtlich der meisten Fragen mit Vollmacht ihre Lehre vorgelegt hat, nach deren Norm die Menschen [heute] gehalten werden, ihr Gewissen und ihre Art zu handeln auszurichten.“53



49



Knauer, P., Kirche, 1997, S. 159 f.



50



In der vorliegenden Arbeit z. B. unten S. 40.



51



Von „enuntiare“, d. h. „verkünden“.



52



Gehr, J., Qualifikation, 1997, S. 85.



53



Übersetzung von Gehr, J., Qualifikation, 1997, S. 157; vgl. ASCOV, Bd. 4, Teil 7, 1978, S. 660; auch Ratzinger, J., Kommentar, 1966, S. 350: „die Ausführungen des Papstes schaffen damit einigermaßen Klarheit über die tatsächliche Lage: Es gibt kein neues Dogma nach dem Konzil, in keinem Punkte. Aber das bedeutet doch nicht, daß das Ganze ins Unverbindlich-Erbauliche abgedrängt werden dürfte: Die Texte schließen, je nach ihrer literarischen Art, einen ernsten Anspruch an das Gewissen des katholischen Christen ein“.
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Das eigene Gewissen ist der Ort, wo auch die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils geprüft werden müssen. Insofern kommt ihnen ein hoher Grad von persönlicher Verbindlichkeit zu, der für das Kirchenrecht nicht ohne Folgen sein kann.
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II. Der scheinbar ungeklärte „status“ der Gläubigen



Etliche Veröffentlichungen der letzten Jahre, seien es offizielle Dokumente aus Rom oder die Stellungnahmen dazu, zeigen, daß ich nicht extra auf die seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil offene Diskussion über das Verhältnis der Gläubigen zueinander – letztlich über ihr (Selbst)verständnis – hinzuweisen brauche. Es wäre bestimmt sehr interessant, die entsprechenden Dokumente und Stellungnahmen miteinander zu vergleichen, doch werde ich mich im folgenden hauptsächlich mit den Konzilsaussagen selbst befassen. Ganz zu Beginn im ersten Abschnitt soll aber eine grundsätzliche Feststellung Johannes’ Paul II. zum Zweiten Vatikanischen Konzil stehen, von der ich dann bei der weiteren Argumentation ausgehen möchte.



1. Die Wiederentdeckung der synodalen Dimension der Kirche Anläßlich der Weihnachtsaudienz für die Kardinäle und die Römische Kurie am 22. Dezember 1997 bezeichnete Johannes Paul II. die Wiederentdeckung der synodalen Dimension der Kirche als „Frucht des größten kirchlichen Ereignisses in unserem Jahrhundert: Das II. Vatikanische Ökumenische Konzil“54. Unmittelbar zuvor erwähnte der Papst die Sonderversammlung der Bischofssynode für Amerika, die vom 16. November bis zum 12. Dezember 1997 in Rom stattgefunden hatte. Er betonte ausdrücklich, daß bei dieser Synode „zum ersten Mal die Repräsentanten der Episkopate des ganzen Kontinentes und der Römischen Kurie zusammenkamen.“55



54



Johannes Paul II., Wiederentdecken, 1998, S. 12.



55



Ebd.
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In dieser Ansprache läßt sich gut die fundamentale Bedeutung des Zweiten Vatikanischen Konzils für die Kirche und für die Wiederentdeckung ihrer synodalen Dimension erkennen. Noch vor seinem Abschluß hat es bei Paul VI. die Einrichtung der Bischofssynode durch das MP Apostolica sollicitudo vom 15. September 1965 bewirkt, die Johannes Paul II. seit einigen Jahren besonders zu schätzen weiß.56 Außerdem hat es „traditionelle Anschauungen über die ökumenischen Konzilien festgeschrieben ... und ein in einzelnen Ländern schon existierendes synodales Gebilde, die Bischofskonferenz, für die gesamte Kirche vorgeschrieben. Damit reiht sich das Zweite Vatikanum unter die Kirchenversammlungen ein, die die Entwicklung des kirchlichen Konzilswesens gefördert haben.“57 Abgesehen davon legt sich nahe, daß Johannes Paul II. hier mit der synodalen Dimension nicht bloß die bischöflichen Strukturen in der Kirche, sondern insgesamt die communio-Struktur der Kirche vor Augen hatte und die Bischofssynode nur im engeren Zusammenhang seiner Ansprache nannte.58 Die Kirche ist communio fidelium (Gemeinschaft der Gläubigen), wie Lumen gentium an vielen Stellen bezeugt, allen voran LG 13, 2: „Alle über den Erdkreis hin 56



Vgl. Werlen, N., Kontinent, 1998, S. 21 f.; auch Nientiedt, K., Wirgefühl, 1998, S. 73 f., der Johannes Paul II. sehr skeptisch gegenübersteht: „Die kontinentalen Bischofssynoden nehmen sich wie der Versuch einer katholischen Antwort auf eine sich globalisierende Weltkultur aus. Nach dem ‚Weltkatechismus‘ sozusagen eine ’Welt-Synode‘ in Etappen: Afrika, jetzt Amerika, dieses Jahr Asien und zu einem bisher noch nicht festgelegten Termin Europa und Australien/Ozeanien – so soll die Kirche gleichsam nach einem identischen Strickmuster für das dritte Jahrtausend fit gemacht werden. Ein differenzierter Blick auf die je verschiedene, historisch gewachsene Lage einer bestimmten Ortskirche paßt in dieses Schema offenbar nur begrenzt hinein.“



57



Sieben, H. J., Konzilsidee, 1993, S. 309.



58



Es mag erstaunen, daß Johannes Paul II. gegenüber den Kardinälen und der Römischen Kurie von der synodalen Dimension spricht, besonders dann, wenn die Kritik von Pottmeyer, H. J., Selbstverständnis, 1989, S. 117 f. dagegen gehalten wird: „Was das Kirchenverständnis dieses Papstes angeht, fällt auf, daß er mehr an die Pastoralkonstitution ‚Gaudium et spes‘ als an die Kirchenkonstitution ‚Lumen gentium‘ des Zweiten Vaticanums anknüpft ... Dieses Kirchenverständnis ist wohl die Ursache dafür, daß die in der Kirchenkonstitution des Konzils angelegte Linie auf eine Kirche als communio hin weniger entfaltet wird ... Der Gedanke der communio ist bei diesem Papst anders akzentuiert als er gewöhnlich verstanden wird. Communio und Konsens bedeuten für ihn weniger Strukturen und Formen der Mitsprache und Mitwirkung, sondern vor allem eine innere Verbundenheit, die wir entdecken, wenn wir uns auf die Wurzeln unserer Glaubenstradition, konkret auf Christus, zurückbesinnen. Nicht in der Horizontalen, sondern in der Vertikalen des Christusbezugs wird der wahre Konsens gefunden ... Communio und Konsens untereinander sind demnach nicht in erster Linie das Ergebnis von Beratungen und geordnetem Zusammenwirken, sondern das Zeugnis unserer tiefen Verbundenheit oder communio in Christus.“
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verstreuten Gläubigen stehen mit den übrigen im Heiligen Geiste in Gemeinschaft“59. Der Geist eint die Kirche „in Gemeinschaft und Dienstleistung, bereitet und lenkt sie durch die verschiedenen hierarchischen und charismatischen Gaben“60 (LG 4, 1). „Wiederentdeckung“ heißt einerseits die Wiederentdeckung des Geistes in einer „jahrhundertelang währende[n] und von den Ostkirchen stets angemahnte[n] strukturelle[n] »Geistvergessenheit« der westlichen Kirche“61, andererseits die Wiederentdeckung der sakramentalen communio-Ekklesiologie der Patristik, die weiter unten eingehender behandelt wird.62 Daran lassen sich zwei Dimensionen ablesen, die pneumatologische Dimension in Lumen gentium und die christologische Dimension bei Johannes Paul II., wie wir sie als strukturelle Spannung in der Kirche auf allen Ebenen kennenlernen werden.63 „Jesus Christus ist .. der Inbegriff aller communio zwischen Gott und dem Menschen ... Durch den Geist ist die Kirche communio-Einheit mit Gott und der Glieder der Kirche untereinander.“64 Auf beiden Seiten besteht die Gefahr einer Vereinseitigung, des Pneumamonismus genauso wie des Christomonismus, wenn ihnen die trinitarische Dimension fehlt65: „Das Mysterium der Kirche besteht nach dem Konzil darin, daß wir im Geist durch Christus Zugang haben zum Vater, um so der göttlichen Natur teilhaftig zu werden. Die communio der Kirchen66 ist vorgebildet, ermöglicht und getragen 59



„Cuncti enim per orbem sparsi fideles cum ceteris in Spiritu Sancto communicant“; hier wird aber mehr die Einheit der Kirche herausgestellt.



60



Ecclesiam „in communione et ministratione unificat, diversis donis hierarchicis et charismaticis instruit ac dirigit“. – Saier, O., Fastenhirtenbrief, 1998, S. 11 fügt dem hinzu: „So ist auch die Sprache des Geistes eine verbindende und verbindliche Sprache, die Sprache der Gemeinschaft – und kein babylonisches Sprachengewirr. Gottes Geist verbindet und vermittelt, was leider oft fälschlich gegeneinander gestellt wird wie zum Beispiel Charisma und Institution oder Hierarchie und Volk Gottes.“



61



Kehl, M., Kirche, 1993, S. 106.



62



Zum communio-Verständnis der alten Kirche s. u. S. 37 f.



63



Vgl. Kehl, M., Kirche, 1993, S. 106.



64



Kasper, W., Theologie, 1987, S. 276.



65



Vgl. Pottmeyer, H. J., Ekklesiologie, 1983, S. 282.



66



Auffällig ist der verwendete Plural, in ökumenischer Perspektive aber unverzichtbar, auch wenn hier zunächst einmal die katholischen (Orts)kirchen gemeint sind.
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von der trinitarischen communio, sie ist letztlich, wie das Konzil im Anschluß an den Märtyrer-Bischof Cyprian sagt, Teilhabe an der trinitarischen communio selbst (LG 4; UR 2).“67 Folglich kann weder ein pyramidaler Aufbau der Kirche



Papst Bischof Bischof Priester Priester Priester Laie Laie Laie Laie Laie Laie



noch eine in letzter Konsequenz egalitäre Sicht der Kirche („Wir sind Kirche“) ausschließlich vertreten werden. Die uns näher interessierenden Passagen in Lumen gentium stehen zur Hauptsache im dritten Kapitel „Die hierarchische Verfassung der Kirche, insbesondere das Bischofsamt“ (Caput III – De constitutione hierarchica Ecclesiae et in specie de episcopatu). Bevor wir zu seiner Darstellung kommen, ist es wichtig, auch das angrenzende Umfeld innerhalb von Lumen gentium in die Betrachtung mit einzubeziehen.



2. Das gemeinsame Priestertum der Gläubigen Im weiteren Verlauf der Konzilsdiskussion ergab sich eine neue Einteilung der Dogmatischen Konstitution über die Kirche in acht Kapitel. Danach war das jetzige dritte Kapitel dem Thema des zweiten Kapitels „Das Volk Gottes“ (Caput II – De Populo Dei) nicht mehr vor-, sondern nachgeordnet. Das Volk Gottes steht quasi über der hierarchischen Verfassung der Kirche, insbesondere dem Bischofsamt, den Laien im vierten Kapitel (Caput IV – De laicis) und – nicht zu vergessen – den Ordensleuten im sechsten Kapitel (Caput VI – De religiosis); „das gemeinsame VolkGottes-Sein [geht] allen Unterscheidungen der Ämter, Charismen und Dienste voran“68. 67



Kasper, W., Theologie, 1987, S. 276; vgl. Greshake, G., Theologie, 1997, S. 377 f.



68



Kasper, W., Theologie, 1987, S. 285.
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Einleitend wird im vierten Kapitel festgestellt, daß „alles, was über das Volk Gottes gesagt wurde, [sich] in gleicher Weise an Laien, Ordensleute und Kleriker“ (LG 30) richtet. Nach ihnen sind drei Stände69 der Kirche benannt: 1. der status clericalis als ordo sacer (LG 31, 1 f.), ordo episcopalis (LG 22, 1), Episcopalis (LG 28, 2) oder Episcoporum (LG 20, 3; 22, 2) bzw. ordo Episcoporum, Presbyterorum oder Diaconorum (vgl. LG 28, 1), 2. der status religiosus70 (LG 13, 3; 31, 1; vgl. LG 31, 2; 43, 2) und 3. der status laicalis (vgl. LG 30). Mit der Neuordnung der Kapitel brachte das Zweite Vatikanische Konzil die organische Struktur der Kirche71 zum Ausdruck, die sich inhaltlich mit der Terminologie vom gemeinsamen Priestertum der Gläubigen (sacerdotium commune fidelium) und dem Priestertum des Dienstes oder hierarchischen Priestertum (sacerdotium ministeriale seu hierarchicum) aufzeigen läßt.72 Das gemeinsame Priestertum der Gläubigen kommt allen Getauften zu, ferner auch den Gefirmten73; es unterscheidet sich aber vom Priestertum des Dienstes oder hierarchischen Priestertum. Der Unterschied ist „zwar dem Wesen und nicht bloß dem 69



Die herkömmliche Rede von Ständen ist nicht allzu opportun. Sie kann das Mißverständnis beinhalten, in der Kirche werde noch in Kategorien des Mittelalters gedacht. Heute wird versucht, weniger die ständische Gliederung als vielmehr die communio-Struktur der Kirche zu betonen. Aymans, W., Lehrbuch, 1997, S. 61 hält es dagegen für „berechtigt, auch weiterhin von kirchlichen Ständen zu sprechen.“



70



Zum mittleren Ordensstand ist LG 43, 2 anzumerken: „Ein derartiger Stand ist, in bezug auf die göttliche, hierarchische Verfassung der Kirche, kein Zwischenstand zwischen dem der Kleriker und dem der Laien. Vielmehr werden in beiden Gruppen Christgläubige von Gott gerufen, im Leben der Kirche sich einer besonderen Gabe zu erfreuen und, jeder in seiner Weise [suo .. modo], ihrer Heilssendung zu nützen.“ – Aymans, W., Lehrbuch, 1997, S. 62 folgert daraus, „daß der Stand der »Religiosen« ... als eine spezifische Lebensform in der Berufung aller zur Heiligkeit verstanden wird ... In verfassungsrechtlicher Hinsicht sind die Gläubigen zu unterscheiden in Laien und Kleriker.“



71



Vgl. LG 22, 2 (organica structura); auch LG 8, 1 (societas organis hierarchicis instructa), LG 11, 1 (indoles organice exstructa) und v. a. LG 13, 3: „So kommt es, daß das Gottesvolk nicht nur aus den verschiedenen Völkern sich sammelt [congregari], sondern auch in sich selbst aus verschiedenen Ordnungen gebildet wird [in seipso ex variis ordinibus conflari!]. Unter seinen Gliedern herrscht eine Verschiedenheit, sei es in den Ämtern [officia], da manche im heiligen Dienst zum Nutzen ihrer Brüder wirken, sei es in Stand [condicio] und Lebensordnung [vitae ordinatio], da viele im Ordensstand auf einem engeren Weg nach Heiligkeit trachten und die Brüder durch ihr Beispiel anspornen.“



72



Vgl. LG 10, 2.



73



Im christlichen Orient werden die Initiationssakramente (Taufe, Chrismation mit dem heiligen Myron [Firmung] und Eucharistie) zusammen gespendet; vgl. Fürst, C. G., Ökumenismus, 1991, S. 420. In unseren Breitengraden fällt diese Einheit auseinander.
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Grade nach. Dennoch sind sie [das gemeinsame Priestertum der Gläubigen und das Priestertum des Dienstes oder hierarchische Priestertum] einander zugeordnet: das eine wie das andere nämlich nimmt je auf besondere Weise am Priestertum Christi teil.“74 (LG 10, 2) „Sacerdotium ministeriale seu hierarchicum“ beschreibt zwei Seiten einer Wirklichkeit. An erster Stelle kommt der Dienst des Priesters75 für alle Gläubigen (→ministeriale). Dadurch unterscheidet er sich jedoch von den übrigen Gläubigen, was das zweite Adjektiv noch stärker betont (→hierarchicum). Von da ist der Unterschied des Priesters zu sehen, der sich nicht aufgrund besonderer Fähigkeiten oder aus eigener Vollmacht der Gemeinde ergibt – indem diese ihren eigenen Priester bestellt –, sondern es „steht für katholisches ... Denken fest, daß sich das besondere Amt in der Kirche von Christus selbst herleitet und damit eine Vollmacht darstellt, die, so sehr sie in der Gemeinde steht, dieser auch mit Autorität gegenübertritt.“76 Ich erinnere: die christologische Dimension. Wichtiger als der erste (oft mißverstandene) ist der zweite Teil des Satzes zu Beginn von LG 10, 2, die gegenseitige Zuordnung, wie sie am sichtbarsten in der Eucharistiefeier zum Ausdruck kommt, auch hörbar, angefangen beim liturgischen Gruß und der Antwort der Gemeinde: „Der Herr sei mit euch. – Und mit deinem Geiste.“ In der Eucharistiefeier sind das „gemeinsame Priestertum aller Gläubigen ... und das im Weihesakrament gründende besondere Priestertum ... in charakteristische und unaustauschbare Rollen gewiesen, einander dialogisch zugeordnet und zu einem geistlichen Gesamtakt verbunden“77. In gleicher Weise muß von der Sendung des ganzen christlichen Volkes in der Kirche und in der Welt gesprochen werden; alle Christgläubigen haben auf ihre Weise 74



Licet „essentia et non gradu tantum differant, ad invicem tamen ordinantur; unum enim et alterum suo peculiari modo de uno Christi sacerdotio participant.“



75



Selbstverständlich ist unter „Priester“ auch oder gerade der Bischof zu verstehen, der „mit der Fülle des Weihesakramentes ausgezeichnet“ (LG 26, 1; vgl. LG 21, 2) ist.



76



Neuner, P., Laie, 1988, S. 125.



77



Aymans, W., Lehrbuch, 1997, S. 13; vgl. auch den Schlußsatz von LG 10, 2.
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(suo modo) teil am priesterlichen, prophetischen und königlichen Amt Christi (munus Christi sacerdotale, propheticum et regale), das eben nur eines ist.78 „Dieser allgemeinen Sendung zu dienen, sie auch strukturell wirksam zu ermöglichen und lebendig zu halten, das ist die Sendung des besonderen Priestertums der Kirche.“79 Die jüngst erschienene Instruktion versucht, die wesentlichen Merkmale des sacerdotium ministeriale seu hierarchicum wie folgt zusammenzufassen: „a)



Das Priestertum des Dienstes hat seine Wurzeln in der apostolischen Sukzession und ist mit einer heiligen Vollmacht80 ausgestattet, die in der Befähigung und in der Verantwortung besteht, in der Person Christi81, des Hauptes und Hirten, zu handeln.



b)



Das Priestertum des Dienstes macht die geistlichen Amtsträger zu Dienern Christi und der Kirche, und zwar durch die bevollmächtigte Verkündigung des Wortes Gottes, die Feier der Sakramente und die pastorale Leitung der Gläubigen.“82



Trotzdem ist die konziliare Lehre bisher nicht voll rezipiert worden, oder sie bleibt vor Mißverständnissen in jederlei Hinsicht nicht bewahrt, wie die zum Teil heftigen Reaktionen zur Instruktion gezeigt haben.83 Vielleicht kann der folgende Ausblick ein wenig zur notwendigen Klärung dieser Frage beitragen, jedenfalls lernen wir die synodale Dimension der Kirche nochmals von einer anderen Seite kennen.



78



Vgl. LG 31, 1.



79



Kehl, M., Kirche, 1993, S. 114 f.



80



„Vollmacht“ ist eine Übersetzungsmöglichkeit von „potestas“, die in Lumen gentium entweder Christus oder den Aposteln, dem Papst, dem Bischofskollegium, den Bischöfen oder auch den Priestern zukommt, und zwar mit den verschiedensten Wortverbindungen. Eine andere Übersetzungsmöglichkeit ist „(rechtliche) Gewalt“.



81



Vgl. LG 10, 2; 28, 1 (in persona Christi); auch LG 37, 1.



82



Instruktion, 1997, S. 11 f.



83



Rahner, K./Vorgrimler, H., Konzilskompendium, 1993, S. 116 machen anhand von LG 31 auf ein grundsätzliches Problem aufmerksam: „Es wird versucht (ohne daß dies ganz gelänge), den Laien nicht nur negativ durch das zu beschreiben, was er nicht ist.“ – Genau das ist der hauptsächliche Kritikpunkt an der sehr umstrittenen Instruktion, die im Grunde nichts wirklich neues gegenüber dem Zweiten Vatikanischen Konzil und seinen beiden Kodifikationen beinhaltet, den Laien aber wieder stärker unter dem negativen Aspekt sieht und in den praktischen Verfügungen nur aufzählt, was er alles nicht darf oder höchstens im Notfall; vgl. auch Hoping, H., Lückenbüsser, 1997, S. 754.
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3. Die einmütige Zusammenarbeit aller Parallel zu Kapitel III geht Kapitel IV auf die besondere Stellung der Laien in der Kirche und ihre bedeutende Sendung in die Welt ein. Wenn der einleitende Artikel von der einmütigen Zusammenarbeit (unanimiter cooperari) der Hirten und der übrigen Gläubigen zum gemeinsamen Werk (commune opus) spricht84, dann verweist er im Grunde auf nichts anderes als die synodale Dimension der Kirche, die nicht nur das Verhältnis der Hirten untereinander bestimmt, sondern auch ihre Beziehung zu den übrigen Gläubigen, im weitesten Sinn das Verhältnis aller Gläubigen untereinander. „Synode“ als Äquivalent zu „Konzil“85 verbindet sich von seiner Bedeutung her mit dem Bild der Weggemeinschaft, in dem zwei Parteien gemeinsam unterwegs sind und dasselbe Ziel anstreben oder eben zum gemeinsamen Werk einmütig zusammenarbeiten, aber jede in ihrer Weise (suo modo86). Zusammenfassend fährt das vierte Kapitel im übernächsten Artikel fort: „Wenn also in der Kirche nicht alle denselben Weg gehen [d. h. die gleiche Funktion haben], so sind doch alle zur Heiligkeit berufen und haben den gleichen Glauben erlangt in Gottes Gerechtigkeit (vgl. 2 Petr 1, 1). Wenn auch einige nach Gottes Willen [ex voluntate Christi87] als Lehrer, Ausspender der Geheimnisse und Hirten für [und nicht über!] die anderen bestellt sind, so waltet doch unter allen eine wahre Gleichheit in der allen Gläubigen gemeinsamen Würde und Tätigkeit zum Aufbau des Leibes Christi88. Der Unterschied, den der Herr zwischen den geweihten Amtsträgern [sacri ministri89] und dem übrigen Gottesvolk gesetzt 84



Vgl. LG 30.



85



Aymans, W., Kirchenverfassung, 1970, S. 15-17 kommt zum Schluß, daß in den Konzilsdokumenten „die Worte ‚Synodus‘ und ‚Concilium‘ wechselweise gebraucht werden, ohne daß damit ein je verschiedener Inhalt gemeint wäre ... Bei allem Wechsel der Worte ‚Synodus‘ und ‚Concilium‘ kann man allenfalls die Tendenz feststellen, die dahin geht, für die Kirchenversammlungen innerhalb der Lateinischen Kirche vorwiegend ‚Concilium‘ zu gebrauchen, für die Kirchenversammlungen im Bereich der Ostkirchen dagegen ‚Synodus‘.“



86



Vgl. LG 30; 31, 1; auch LG 10, 2 und LG 43, 2.



87



Die beiden Stellen „ex voluntate Christi“ und weiter unten „quam Dominus posuit“ begründen den wesentlichen Unterschied zwischen den Geistlichen und allen übrigen Gläubigen im Willen Christi und in seinem Tun.



88



„Leib Christi“ ist ein weiteres Bild für die Kirche neben „Volk Gottes“; s. u. S. 57.



89



„Sacri ministri“ wird mitunter gern mit „geweihte Amtsträger“ übersetzt. Die gebräuchliche Alternative „heilige Diener“ ist mir lieber oder einfach nur (für „ministri“) „Geistliche“.
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hat, schließt eine Verbundenheit [coniunctio] ein, da ja die Hirten und die anderen Gläubigen in enger Beziehung miteinander verbunden sind [inter se communi necessitudine devinciri]. Die Hirten der Kirche sollen nach dem Beispiel des Herrn einander und den übrigen Gläubigen dienen [sibi invicem aliisque fidelibus ministrare], diese aber sollen voll Eifer mit den Hirten und Lehrern eng zusammenarbeiten [sociam operam praestare]. So geben alle in der Verschiedenheit Zeugnis von der wunderbaren Einheit im Leibe Christi: denn gerade die Vielfalt der Gnadengaben, Dienstleistungen und Tätigkeiten vereint [in unum colligere!] die Kinder Gottes, weil ‚dies alles der eine und gleiche Geist wirkt‘90 (1 Kor 12, 11).“ (LG 32, 3) Auch wenn das zuletzt in Klammern gesetzte Verb „colligere“ (von con und lego) eine andere Herkunft aufweist als das Wort „collegium“ (von con und lēgo), erinnert es sofort an dieses. So wage ich, abschließend – und nur in diesem Zusammenhang – parallel zur communio fidelium von einem collegium fidelium zu sprechen. Aufgrund der Vielfalt der Gnadengaben, Dienstleistungen und Tätigkeiten werden die Gläubigen zu einem collegium vereint; alle geben in der Verschiedenheit Zeugnis von der wunderbaren Einheit im Leibe Christi. Die Gläubigen sind alle zur Heiligkeit berufen und haben den gleichen Glauben erlangt in Gottes Gerechtigkeit; unter allen waltet eine wahre Gleichheit in der allen Gläubigen gemeinsamen Würde und Tätigkeit zum Aufbau des Leibes Christi. Es gehen aber in der Kirche nicht alle denselben Weg; einige sind nach Gottes Willen als Lehrer, Ausspender der Geheimnisse und Hirten für die anderen bestellt. Trotz des Unterschieds, den der Herr zwischen den geweihten Amtsträgern und dem übrigen Gottesvolk gesetzt hat, schließt dieser eine Verbundenheit ein, da ja die Hirten und die anderen Gläubigen in enger Beziehung miteinander verbunden sind. Die Hirten der Kirche sollen nach dem Beispiel des Herrn einander und den übrigen Gläubigen dienen, diese aber sollen voll Eifer mit den Hirten und Lehrern eng zusammenarbeiten. Mit den Unterstreichungen versuche ich, einerseits die Einheit aller Gläubigen in der Vielfalt ihrer Berufungen, andererseits die wesentliche Gleichheit im Leib Christi und Volk Gottes vor dem Unterschied der Weihe hervorzuheben. „Diese geistge90



Saier, O., Fastenhirtenbrief, 1998, S. 11 nennt den Heiligen Geist in Analogie zur Seele im Leib „das Lebensprinzip der Kirche“ (vgl. LG 7, 7) und „die Kraft zum Aufbau und zum Miteinander im Glauben.“
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wirkte Gleichrangigkeit aller im Glauben bildet das Fundament jeder kirchlichen Lebensordnung und Struktur.“91 Ich erinnere: die pneumatologische Dimension. Der Akzent in LG 32, 3 liegt deutlich auf der Verbundenheit aller miteinander: die Hirten durch ihren Dienst für die Gläubigen, diese wiederum durch ihre Zusammenarbeit mit den Hirten. Nachdrücklich wird abschließend die brüderliche Verbundenheit der Laien mit den Geistlichen aus der brüderlichen Verbundenheit mit Christus abgeleitet, eine Brüderlichkeit, wie sie in der Lehre, der Heiligung und letztlich der Leitung92 der heiligen Diener vorherrschen sollte, so „daß das neue Gebot der Liebe [caritas] von allen erfüllt wird.“ (LG 32, 4) Die folgende Darstellung einzelner Artikel von Lumen gentium und von Christus Dominus läßt – das kann vorweg gesagt werden – erkennen: Sie wenden offenbar das Prinzip der gegenseitigen Verwiesenheit der Hirten und der übrigen Gläubigen im Volk Gottes und Leib Christi auf das Verhältnis der Bischöfe untereinander sowie ihre Beziehung zum Papst im Bischofskollegium an. Die „Kollegialität der Bischöfe [ist] in der grundlegenderen communio begründet .., welche die Kirche, das Volk Gottes selbst ist.“93 Oder mit „anderen Worten: Das Kirchenbild der Konstitution [sc. Lumen gentium] insgesamt, das dadurch gekennzeichnet ist, daß das Gemeinsame Vorrang hat vor dem Unterscheidenden, findet seinen Niederschlag im Denken über das kirchliche Amt.“94



91



Kehl, M., Kirche, 1993, S. 106.



92



Zum sog. Drei-Ämter-Schema vgl. LG 21, 2; s. u. S. 33-35.



93



Kasper, W., Theologie, 1987, S. 285.



94



Rikhof, H., Kollegialität, 1990, S. 266.
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III. Die einschlägigen Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils über das Bischofsamt



Nachdem im zweiten Kapitel die geistgewirkte Einheit der Kirche95 „von der Einheit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes her“ (LG 4, 2) gesehen wurde, geht es im dritten Kapitel nun darum, die gottgewollte Einheit und Ganzheit des Episkopats96 zu betrachten. Dabei gilt nach wie vor: „der Geist eint und diversifiziert (diversifiziert, um zu einen – eint, um zu diversifizieren)“97, auch und gerade für den Episkopat und seine innere Ordnung. Die Einheit des Volkes Gottes ist katholisch98; „καθολικός“ im Griechischen bedeutet übersetzt „das Ganze betreffend; allgemein“, gewinnt aber eine ganz eigene Qualität, wenn die Kirche als „catholica“99 bezeichnet wird. Mit der communio-Sicht der Kirche verbindet sich ein umfassenderes Verständnis von Katholizität: „Kraft dieser Katholizität bringen die einzelnen Teile ihre eigenen Gaben den übrigen Teilen und der ganzen Kirche hinzu, so daß das Ganze und die einzelnen Teile zunehmen aus allen, die Gemeinschaft miteinander halten [invicem communicare] und zur Fülle in Einheit zusammenwirken [ad plenitudinem in unitate conspirare].“ (LG 13, 3) Daran läßt sich unschwer die geläufige Erfahrung ablesen, daß viele zusammen mehr erreichen als einer allein, dieser aber dann in der Masse nicht untergehen darf, wie ein weiteres Beispiel veranschaulicht:



95



Vgl. LG 4, 1.



96



Vgl. LG 18, 2.



97



Greshake, G., Theologie, 1997, S. 379.



98



Vgl. LG 13, 4.



99



Vgl. LG 8, 2: Zunächst wird die unica Christi Ecclesia im Glaubensbekenntnis als „catholica“ bekannt, dann ist diese Kirche in der Ecclesia catholica (voll) verwirklicht. Zuletzt wird „catholica“ eindeutig als konfessionelle Abgrenzung verstanden.
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„Darum gibt es auch in der kirchlichen Gemeinschaft zu Recht Teilkirchen, die sich eigener Überlieferungen erfreuen, unbeschadet des Primats des Stuhles Petri, welcher der gesamten Liebesgemeinschaft vorsteht, die rechtmäßigen Verschiedenheiten schützt und zugleich darüber wacht, daß die Besonderheiten der Einheit nicht nur nicht schaden, sondern ihr vielmehr dienen.“100 (LG 13, 3) Nicht die Eigenheiten zu nivellieren, ist also die Aufgabe des Vorstehers, das Amt des Papstes, sondern vielmehr sie zu bewahren und der katholischen Einheit zuzuführen. Wieder begegnen wir hier dem „stets strittige[n] und doch nicht zugunsten eines der beiden Pole aufzulösende[n] Verhältnis von Einheit und Vielfalt, von Integration und Differenzierung in der konkreten Struktur der Kirche“101. Im zweiten Kapitel stand das Verhältnis der Gläubigen im Mittelpunkt, im dritten Kapitel soll das Verhältnis der Bischöfe im Mittelpunkt stehen. Bei den ersteren besteht eine Gleichheit aufgrund der Taufe (und ferner der Firmung), bei den letzteren eine Gleichheit kraft der sakramentalen Weihe. Bei den ersteren besteht ein Unterschied zwischen Laien und Priestern, bei den letzteren ein Unterschied zwischen den Bischöfen, dem Bischofskollegium und dem Papst. Wie einerseits die Würde der Glieder des Volkes Gottes „aus ihrer Wiedergeburt in Christus“ (LG 32, 2) – d. h. der Taufe – gemeinsam (communis) ist, muß andererseits bei den Bischöfen von einer Gemeinschaft (communio) gesprochen werden, der sie „durch die sakramentale Weihe“ (LG 22, 1; vgl. CD 4, 1) angehören. Die Bischöfe stehen in der Regel einer Teilkirche vor.102 Wie sie diese in der Gesamtkirche repräsentieren103, so repräsentieren sie die Gesamtkirche vice versa in ihrer Teilkirche. Die Bischöfe sind „gleichsam der Angelpunkt zwischen Ortskirche und Universalkirche.“104 Infolgedessen schließt die Beantwortung der Frage des 100



„Inde etiam in ecclesiastica communione legitime adsunt Ecclesiae particulares, propriis traditionibus fruentes, integro manente primatu Petri Cathedrae, quae universo caritatis coetui praesidet, legitimas varietates tuetur et simul invigilat ut particularia, nedum unitati noceant, ei potius inserviant.“



101



Kehl, M., Kirche, 1993, S. 105.



102



Vgl. LG 23, 2; auch CD 36, 1. – Im folgenden ist mit „Bischof“ der Ortsbischof, der Vorsteher einer konkreten Teilkirche gemeint. Titular- bzw. Weihbischöfe sind ansonsten nochmals extra genannt.



103



Vgl. LG 23, 1.



104



Greshake, G., Theologie, 1997, S. 422.
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Verhältnisses der Bischöfe die Beantwortung der Frage des Verhältnisses der Ortskirchen mit ein. Nach der synodalen und zugleich hierarchischen Struktur der communio fidelium lernen wir jetzt die synodale und zugleich hierarchische Struktur der communio Episcoporum bzw. Ecclesiarum kennen, und zwar in Lumen gentium (Abschn. 1) und ergänzend in Christus Dominus (Abschn. 2).



1. Lumen gentium Entsprechend dem Aufbau von Christus Dominus lassen sich folgende drei Ebenen der Kompetenz unterscheiden: 1. der Papst105 allein oder zusammen mit den übrigen Bischöfen, wenn sie alle im Kollegium vereint sind (Universalkirche), 2. die Bischöfe als Einzelne (Ortskirche) und 3. mehrere Bischöfe zusammen, wenn sie „bestimmte gemeinsame Anliegen verschiedener Kirchen besorgen.“ (CD 3, 2) Es rät sich, diesen Raster im Hinterkopf zu behalten, wenn die einzelnen Artikel nacheinander gelesen werden. Außerdem wird deutlich, daß das Bischofsamt selbst erst dargestellt werden sollte, bevor wir uns darüber hinaus begeben. Insgesamt möchte ich – etwaigen Systematisierungsversuchen entgegen – an der Aufeinanderfolge der Artikel festhalten.106 105



In der Person des Papstes vereinigen sich mehrere Ämter verschiedener Ebenen, was nicht unwesentlich ist bei der Behandlung zahlreicher Probleme; vgl. Direktorium, 1997, S. 3: Papst Johannes Paul II. ist „Bischof von Rom ... Oberhaupt der gesamten katholischen Kirche, Patriarch des Abendlandes, Primas von Italien, Erzbischof und Metropolit der römischen Kirchenprovinz“. – Der für die Ostkirchen sehr bedeutende melchitische Patriarch von Antiochien Maximos IV. Saigh gab den Konzilsvätern zu bedenken: „Der Papst ist auch Bischof von Rom, Primas von Italien und Patriarch des Okzidents. Aber diese Eigenschaften sind zweitrangig – wenn auch sicher nicht unwichtig – im Vergleich zu seinem universalen Primat. Wenn das so ist, dann folgt daraus, daß sich der Papst, wenn er die Leitung der Gesamtkirche wahrnimmt, das Kollegium der Bischöfe, das in Nachfolge des Apostelkollegs steht, beigesellt und ihm Anteil an der Verantwortung gibt, und nicht etwa den Priestern, Diakonen und anderen Klerikern des Bistums Rom. Der römische Hofstaat, eine Besonderheit des Bistums von Rom, darf sich nicht an die Stelle des Apostelkollegs setzen, das in seinen Nachfolgern, den Bischöfen, weiterlebt.“ (Zitiert nach Hampe, J. Ch., Gegenreformation, 1964, S. 242); vgl. Ratzinger, J., Kollegialität, 1964, S. 156-159.



106



Die einzelnen Zitate gehören, wenn sie nicht extra angemerkt sind, zur einmaligen Angabe am Anfang eines Absatzes oder auch in dessen Titel. Der besseren Übersichtlichkeit wegen verzichte ich darauf, kürzere Zitate (nur einzelne Worte) extra anzumerken.
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a. Der Weg von den Aposteln über deren Nachfolger zu den Bischöfen (Artikel 18-21) α. Eine zusammenfassende Einleitung (LG 18) (LG 18, 1) Jesus Christus hat „in seiner Kirche verschiedene Dienstämter [ministeria] eingesetzt“ (instituere107), deren Träger (ministri; eigtl. „Diener“) „mit heiliger Vollmacht [sacra potestas108] ausgestattet sind“. Ihr brüderlicher Dienst109 zielt darauf hin, daß „alle, die zum Volke Gottes gehören und sich daher der wahren Würde eines Christen erfreuen110, in freier und geordneter Weise [libere et ordinatim] sich auf das nämliche Ziel hin ausstrecken und so zum Heile gelangen.“ (LG 18, 2) Jesus Christus sandte (mittere) die Apostel, deren Nachfolger (successores) die Bischöfe sind111; sie sollten „in seiner Kirche bis zur Vollendung der Weltzeit Hirten [pastores] sein“. Er hat „Petrus an die Spitze der übrigen Apostel gestellt und in ihm ein immerwährendes und sichtbares Prinzip und Fundament der Glaubenseinheit und der Gemeinschaft eingesetzt.“112 Diese primatiale Aussage bezieht sich zuallererst auf den Episkopat: Dem römischen Bischof (hier Romanus Pontifex113 und nicht „Episcopus“) kommt als Nachfolger Petri der Primat unter den anderen Bischöfen zu, und er hat auch das unfehlbare Lehramt (infallibile Magisterium) inne. Die Bischöfe leiten (regere) zu107



Ähnlich wie „constituere“ gebraucht; vgl. den entsprechenden Zusammenhang von „institutio“ (vgl. LG 18, 2; 20, 3; 23, 2; 32, 1 und LG 48, 3) und „constitutio“ (vgl. Caput III; LG 23, 4 und LG 43, 2).



108



Die sacra potestas unterscheidet die ministri von ihren Brüdern (und Schwestern), und zwar durch ihren Dienst; vgl. LG 21, 1.



109



Vgl. LG 32, 4.



110



Vgl. LG 32, 2; auch LG 32, 3.



111



Breuning, W., Verständnis, 1983, S. 24 merkt zu LG 20, 3 an: „Genaugenommen müßte man .. besser sagen: Die Bischöfe sind nicht Nachfolger der Apostel, sondern Nachfolger der ersten, die von den Aposteln selbst ins Dienstamt eingesetzt wurden.“



112



„Petrum ceteris Apostolis praeposuit in ipsoque instituit perpetuum ac visibile unitatis fidei et communionis principium et fundamentum.“ – Vgl. LG 19. – Glaubenseinheit und Gemeinschaft sind zwei Konstitutiva der katholischen Tradition.



113



Die vorchristliche Bezeichnung eines Oberpriesters im alten Rom als „pontifex“ hat eine (zwar umstrittene, aber) interessante Herkunft: von „pons“ (Brücke) in Verbindung mit „facere“ (machen); die wörtliche Übersetzung könnte somit lauten: „Brückenbauer“.



- 30 -



sammen mit dem Papst, der hier allein Stellvertreter Christi (Christi Vicarius) genannt wird, die Kirche.114 β. Die Berufung und Sendung der Apostel (LG 19) (LG 19) Jesus Christus setzte die zwölf Apostel, „die er selbst wollte, ... nach Art eines Kollegiums oder eines festen Kreises [ad modum115 collegii seu coetus stabilis] ein, an dessen Spitze er den aus ihrer Mitte erwählten Petrus stellte“. Sie hatten teil an seiner Gewalt (suae participes potestatis) und wurden in dieser Sendung (missio) am Pfingsttag voll bekräftigt.116 Kraft des Heiligen Geistes versammelten (congregare) die Apostel „die universale Kirche [Ecclesia universalis], die der Herr in den Aposteln gegründet [condere] und auf den heiligen Petrus, ihren Vorsteher [princeps], gebaut [hat (aedificare)], wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist“.117



114



Auch wenn begrifflich „Romanus Pontifex“ und „Christi Vicarius“ sowie erst recht der Primat des Papstes und sein unfehlbares Lehramt ihn ganz deutlich von den übrigen Bischöfen abheben, liegt die Betonung am Ende auf der gemeinsamen Leitung der Kirche.



115



„Ad modum“ heißt nicht „identisch“; s. u. S. 40.



116



Unbestreitbar ist der Vorrang der Zwölf, des Kollegiums oder des festen Kreises vor den einzelnen Aposteln. Breuning, W., Verständnis, 1983, S. 17 erläutert näher: „Nicht der Einzelkontakt von vielen, erst nachträglich Zusammengefügten bildet den Kreis um Jesus, sondern die Gemeinschaft mit Jesus wird schon von Anfang an gebildet in einer Gemeinschaft, deren Glieder zwar alle persönlich, aber auch in einer typischen Verbundenheit der Berufung miteinander von Jesus gewählt wurden. Der Sendung der Apostel in die Welt liegt ihre Gemeinsamkeit mit Jesus zugrunde, und zwar nicht nur als individuelle Linie von jedem einzelnen zu Jesus, sondern in einem Kreis, der alle auch untereinander verbindet.“ – Mir drängt sich dabei gleich das Bild eines Rades mit zwölf Speichen auf: Jesus ist die Achse, der eigentliche Mittelpunkt, um den sich das Rad dreht. Ohne diese Achse dreht sich das Rad nicht, ohne die Speichen, die Apostel, gibt es kein Rad, d. h. keine Möglichkeit, die frohe Botschaft in die Welt hinaus zu tragen. Ein solches Bild hat m. E. Johannes Paul II. von der Verbundenheit oder communio in Christus (vgl. Anm. 58) als Strukturprinzip der ganzen Kirche. Es kann etwa so aussehen: .



117



Wichtig ist die Sammlung der Apostel durch Christus und ihre bekräftigte Sendung durch den Heiligen Geist, kraft dessen sie die Kirche versammelten. Die pastorale Arbeit sollte von diesem Prinzip „Sammlung und Sendung (und Sammlung ...)“ bestimmt sein. – Offen bleibt die Frage nach dem Unterschied zwischen den beiden Verben „condere“ und „aedificare“, ersteres auf die Apostel bezogen, letzteres auf Petrus, wobei „condere“ das Zusammentun, das Zusammenfügen bedeutet, „aedificare“ „bauen“, „ein Gebäude errichten“.
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γ. Die Gewährleistung der apostolischen Sukzession in den Bischöfen (LG 20) (LG 20, 1) „Jene göttliche Sendung, die Christus den Aposteln anvertraut hat, wird bis zum Ende der Welt dauern ... Denn das Evangelium, das sie zu überliefern haben [Evangelium tradere], ist für alle Zeiten der Ursprung jedweden Lebens für die Kirche.118 Aus diesem Grunde trugen die Apostel ... für die Bestellung von Nachfolgern Sorge.“ Von der Kirche wird an dieser Stelle als hierarchisch geordneter Gesellschaft (societas hierarchice ordinata119) gesprochen. (LG 20, 2) Die Apostel hatten verschiedene Helfer (adiutores) im Dienstamt, übertrugen aber die ihnen anvertraute Sendung ihren unmittelbaren Mitarbeitern (cooperatores). Sie gaben Anordnung, daß nach deren Tod „andere bewährte Männer [viri probati] ihr Dienstamt übernähmen.“120 Nach dem Zeugnis der Überlieferung nimmt das Amt (munus121) der Bischöfe unter den verschiedenen Dienstämtern von den ersten Zeiten her in der Kirche einen hervorragenden Platz ein. „So wird ... durch die von den Aposteln eingesetzten Bischöfe 118



Die Sendung der Apostel wird mit der Überlieferung des Evangeliums verbunden, sie bedingen sich gegenseitig, d. h. die Apostolica traditio und das „Evangelium tradere“ sind wesentlich aufeinander bezogen, insofern beide im eschatologischen Horizont gesehen werden.



119



Ausdrücke mit ähnlicher Bedeutung: vgl. LG 8, 1 (societas organis hierarchicis instructa); auch LG 8, 2 (societas constituta et ordinata) und ferner LG 43, 2 (divina et hierarchica Ecclesiae constitutio). – Dahinter kommt die societas-perfecta-Lehre zum Vorschein, die allerdings hier anders zu verstehen ist, wie Puza, R., Kirchenrecht, 1993, S. 100 schreibt: „Es geht um die Selbständigkeit als Rechtsperson und eine eigene Verfaßtheit der Kirche innerhalb der menschlichen Gesellschaft, die ihre Unabhängigkeit sichert. Sie soll, wie schon das 2. Vaticanum in LG Art. 8 ausdrückt, ut societas constituta et ordinata sein.“ – Wie aktuell die Verhältnisbestimmung zwischen Kirche und Staat weiterhin bleibt, zeigt in der Schweiz die laufende Diskussion um den Verbleib des Bistumsartikels – ein Relikt aus vergangener Zeit – in der Bundesverfassung. Danach unterliegt die Errichtung von Bistümern der Genehmigung des Bundes. Rauber, K.-J., Schweiz, 1997, S. 308 schildert die Situation wie folgt: „Die Argumente, die für die Beibehaltung dieser Gesetzesvorschrift vorgebracht werden, gründen sich vor allem auf der Sorge, Rom könne unkontrollierbaren «Einfluss nehmen auf die Organisation der Kirche in der Schweiz und diese gewissermassen vor vollendete Tatsachen stellen»“. Vom heutigen Standpunkt aus – nach der Errichtung des Erzbistums Vaduz – scheint diese Angst durchaus berechtigt.



120



Die heutige Ordnung lag ganz in den Händen der Apostel, oder zumindest folgt der Text einer solchen Annahme.



121



Beachte die Verwendung der beiden Wörter „ministerium“ und „munus“ für „Dienstamt, Amt, Dienst“, als ob sie jeweils das gleiche bezeichneten. Während „ministerium“ eher die geistliche Dimension zum Ausdruck bringt, kommt „munus“ ein offiziellerer Charakter zu. Typisch scheint die Wendung in LG 28, 1: die Aufgabe des Dienstamtes (munus ministerii). – LG 24, 1 setzt das munus der Bischöfe grundsätzlich mit „verum servitium“ gleich, „weshalb es in der Heiligen Schrift bezeichnenderweise mit dem Wort ‚Diakonia‘, d. h. Dienst [seu ministerium], benannt wird“.
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und deren Nachfolger bis zu uns hin122 die apostolische Überlieferung [traditio apostolica] in der ganzen Welt kundgemacht und bewahrt.“ (LG 20, 3) Die Bischöfe haben ihr „Dienstamt in der Gemeinschaft [communitatis ministerium] zusammen mit ihren Helfern, den Priestern [presbyteri] und den Diakonen [diaconi]123, übernommen. An Gottes Stelle [loco Dei] stehen sie der Herde vor, deren Hirten124 sie sind, als Lehrer in der Unterweisung [doctrinae magistri], als Priester im heiligen Kult [sacri cultus sacerdotes125], als Diener in der Leitung [gubernationis ministri].“ Wie das Amt des Petrus und seiner Nachfolger, der Bischöfe von Rom126, sollte auch das Amt der übrigen Apostel fortdauern und „von der heiligen Ordnung der Bischöfe [ordo sacratus Episcoporum]127 immerdar ausgeübt werden [exerceri].“ Aufgrund göttlicher Einsetzung (ex divina institutione128) sind die Bischöfe „an die Stelle der Apostel als Hirten der Kirche getreten [in locum Apostolorum succedere]129 ... Wer sie hört, hört Christus, und wer sie verachtet, verachtet Christus und ihn, der Christus gesandt hat“130. 122



Nämlich die Bischöfe des Zweiten Vatikanischen Konzils.



123



Von neuem wird die Zuordnung der Priester und der Diakone zu den Bischöfen hervorgehoben; vgl. LG 28, 1.



124



Der Titel „Hirt“ umfaßt nach Mörsdorf, K., Konzil, 1966, S. 44 „das Lehramt, das Priesteramt und das Hirtenamt“; vgl. LG 21, 2.



125



Es ist zu unterscheiden zwischen dem sacerdos und dem presbyter: „Sacerdos“ kann zur Bezeichnung jedes Geistlichen mit Priesterweihe verwendet werden, „presbyter“ bezeichnet den Priester im Unterschied zum Bischof.



126



Der lateinische Text macht eine interessante Differenzierung, indem er sagt: Der Herr hat das Amt, das „auf seine Nachfolger übergehen sollte“, ausschließlich dem Petrus übertragen. Auf seine Nachfolger geht also das Amt über (transmitti), dem Petrus wird es vom Herrn übertragen (concedere).



127



Auffällig ist wiederum die Tatsache, daß nicht von jedem Bischof einzeln, sondern quasi im Kollektiv gesprochen wird; zur weiteren Erklärung s. u. Anm. 172.



128



Vgl. LG 32, 1 sowie CD 2,1; auch LG 23, 2 (ex Christi institutione) und ferner LG 28, 1 (ministerium ecclesiasticum divinitus institutum, das sich insgesamt auf die Bischöfe, Priester und Diakone bezieht).



129



Die Bischöfe treten an die Stelle der Apostel als Hirten der Seelen (animarum pastores); vgl. CD 2, 2.



130



Über diesen Zusammenhang ist weiter nachzudenken, sind wir uns der zunehmenden Ablehnung der Bischöfe gerade in der Schweiz bewußt; vgl. Mutter, B., Hirten, 1998, S. 22-29, die alle Bischöfe schlecht zu machen versucht. Die mangelnde Fundierung ihres Beitrages verraten pauschale Aussagen wie: „Bischöfe verstehen sich als berufene Stellvertreter des Papstes“ (S. 24), was nun gerade auf die Schweizer Bischöfe am wenigsten zutreffen dürfte.
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δ. Die Auswirkungen der Bischofsweihe (LG 21) (LG 21, 1) Die Bischöfe repräsentieren zusammen mit ihren Priestern131 inmitten der übrigen Gläubigen Jesus Christus, aber nicht einfach statisch verstanden, „sondern vorzüglich durch ihren erhabenen Dienst [eximium servitium] ... Ihnen ist das Zeugnis [testificatio] für die frohe Botschaft132 von der Gnade Gottes anvertraut ... und der Dienst des Geistes und der Gerechtigkeit in Herrlichkeit“. (LG 21, 2) Die Apostel sind „mit einer besonderen Ausgießung des herabkommenden Heiligen Geistes von Christus beschenkt worden“133, die sie hinwiederum ihren Helfern durch die Auflegung der Hände übertrugen, und „die in der Bischofsweihe [episcopalis consecratio] bis auf uns134 gekommen ist.“ Durch die Bischofsweihe – das Hohepriestertum, die Ganzheit des heiligen Dienstamtes (summum sacerdotium, sacri ministerii summa) – wird „die Fülle des Weihesakramentes [plenitudo sacramenti Ordinis] übertragen“, und zwar durch die Handauflegung und die Worte der Weihe; die „Gnade des Heiligen Geistes [wird] so übertragen und das heilige Prägemal [sacer character] so verliehen .., daß die Bischöfe in hervorragender und sichtbarer Weise die Aufgabe Christi selbst, des Lehrers, Hirten und Priesters [Pontifex!], innehaben und in seiner Person handeln [in Eius persona agere].“135 So heißt es dann weiter: „Die Bischofsweihe überträgt mit dem Amt der Heiligung auch die Ämter der Lehre und der Leitung136, die jedoch ihrer Natur nach nur in der hierarchischen Gemeinschaft mit Haupt und Gliedern des Kollegiums ausgeübt werden können.“137 131



Die Priester assistieren (assistere) ihrem Bischof.



132



Auch bei den Bischöfen ist die enge Beziehung zum Evangelium und seiner Überlieferung wesentlich; vgl. LG 20, 1; s. o. Anm. 118.



133



Vgl. LG 19; auch LG 24, 1. – Jesus legte den Aposteln die Hände nicht auf, oder es gibt zumindest kein Zeugnis davon. Er berief/sandte die Apostel durch sein Wort.



134



Nämlich die Bischöfe des Zweiten Vatikanischen Konzils.



135



Vgl. CD 2, 2; jedoch heißen die Bischöfe selbst „wahre und authentische Lehrer des Glaubens, Priester und Hirten“.



136



Dem munus sanctificandi widmet sich LG 26, dem munus docendi LG 25 und dem munus regendi LG 27.



137



„Episcopalis autem consecratio, cum munere sanctificandi, munera quoque confert docendi et regendi, quae tamen natura sua nonnisi in hierarchica communione cum Collegii Capite et membris exerceri possunt.“



- 34 -



Exkurs I: Die Einheit der sacra potestas Die klassische Dreiteilung in „potestas sanctificandi, docendi et regendi“ klingt hier noch an, nur wurde im Lauf der Konzilsdiskussion „potestas“ durch „munus“ ersetzt.138 Bereits dieser Wechsel deutet auf die bestehenden Schwierigkeiten mit dem Begriff „potestas“ hin. Ein Blick auf seine Geschichte scheint angebracht: Traditionell wurde seit dem 12. Jahrhundert zwischen der Weihegewalt (potestas ordinis), die durch die sakramentale Weihe empfangen wurde, und der Hirtengewalt (potestas iurisdictionis), die durch die kanonische Sendung verliehen wurde, unterschieden. Während die Weihegewalt einen göttlichen Ursprung hatte, kam die Hirtengewalt vom Papst. Im ersten Jahrtausend herrschte dagegen noch das Prinzip der relativen Ordination vor, d. h. der Bischof wurde auf eine bestimmte Ortskirche hin geweiht, und die Bischofsweihe fiel mit der Amtsverleihung zusammen. Danach wurde die eine sacra potestas mehr und mehr zweigeteilt: „nicht die Bischofsweihe, sondern die Übertragung des Bischofsamtes“139 machte letztlich den Bischof zum Bischof, womit ein sehr „bedenklicher Gegensatz zwischen Sakrament und Recht aufgerissen“140 wurde. Bei dieser Trennung von Bischofsweihe und Amtsverleihung wird rechtlich von einer absoluten Ordination gesprochen: die Bischofsweihe, die nicht mehr schlechthin auf eine Ortskirche erfolgte, und die Amtsverleihung waren zwei voneinander unterschiedene Akte. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil sind in der lateinischen Kirche bei der Einsetzung des Bischofs seine Weihe und die Amtsverleihung „noch [!] getrennt [was also der absoluten Ordination entspricht], aber der ernannte Bischof wird erst wirklicher Bischof mit dem Empfang der Bischofsweihe, die wie im System der relativen Ordination stets auf einen bestimmten Bischofssitz erfolgt.“141 Nochmals anders gesagt: Kraft der sakramentalen Weihe besitzt der Bischof die sacra potestas von Gott; sie wird aber erst mit der kanonischen Sendung (nicht immer unmittelbar) vom Papst ausübbar. 138



Vgl. NEP 2, 2: „Mit Bedacht ist der Ausdruck Ämter (munera) verwendet und nicht Vollmachten (potestates), weil das letztgenannte Wort von der zum Vollzug völlig freigegebenen Vollmacht verstanden werden könnte.“ – Interessanterweise macht CD 2, 2 wieder einen Rückschritt: „Christus hat nämlich den Aposteln und ihren Nachfolgern den Auftrag [mandatum oder mandatus] und die Vollmacht [potestas] gegeben, alle Völker zu lehren [docere], die Menschen in der Wahrheit zu heiligen [sanctificare] und sie zu weiden [pascere anstelle von regere].“



139



Mörsdorf, K., Gewalt, 1968, Sp. 584.



140



Ebd., Sp. 585; Breuning, W., Verständnis, 1983, S. 20 f. mahnt dazu an: „Die alte Kirche hatte ein besseres Gespür dafür, daß gerade auch die rechtliche Seite zutiefst mit der sakramentalen Wirklichkeit der Kirche zusammenhängt“, und Ratzinger, J., Kommentar, 1966, S. 352 kommt zum Schluß: „Das Maß der Bindung oder Lösung der Rechtsidee gegenüber der sakramentalen Idee entscheidet zugleich über eine ausschließlich zentralistische oder eine von innen her kollegiale Konstruktion des Rechtes in der Kirche.“



141



Mörsdorf, K., Gewalt, 1968, Sp. 592.
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Ich möchte nicht weiter auf die Vermischung des jüngeren Drei-Ämter-Schemas mit der älteren Zwei-Gewalten-Lehre – wie sie in den Konzilsaussagen doch mancherorts gemacht wird142 – eingehen, sondern kurz zusammenfassen, „daß die Weihe-G. (p. ordinis = p. sanctificandi) auf das Priesteramt und die Hirten-G. (p. iurisdictionis = p. regendi et docendi) auf das Lehr- und Hirtenamt bezogen ist.“143 Wenn das Zweite Vatikanische Konzil von „sacra potestas“ (LG 18, 1; vgl. LG 10, 2; 27, 1) spricht, versteht es darunter eine ungeteilte Einheit. Trotzdem bleibt die herkömmliche Unterscheidung in Weihe- und Hirtengewalt erhalten. Dies zeigt sich mitunter darin, daß die Weihegewalt unverlierbar ist, die Hirtengewalt aber einem Bischof wieder genommen werden kann. Schließlich bilden die Weihegewalt und die Hirtengewalt nicht zwei disparate Gewalten, sondern komplementäre Elemente der einen sacra potestas; dasselbe gilt übertragen für das Drei-Ämter-Schema, das „im Grunde nicht mehr als eine Denk- und Aussagehilfe“144 ist. Die tria munera Christi sind in den Konzilsaussagen nicht voneinander getrennt zu sehen, sondern sie ergänzen sich gegenseitig.



Die Bischöfe nehmen „durch das Weihesakrament neue Erwählte in die Körperschaft der Bischöfe [corpus episcopale] auf“145.



142



Diese Vermischung hat gerade die Formulierung in LG 21, 2 geprägt.



143



Mörsdorf, K., Gewalt, 1968, Sp. 586.



144



Mörsdorf, K., Konzil, 1966, S. 45.



145



In der Regel entscheidet heute – zumindest in der lateinischen Kirche – der Papst über die Aufnahme ins Bischofskollegium. Die communio hierarchica ist faktisch vom Haupt abhängig, wobei es mehr um die Treue zum Papst bzw. um die Einheit der Universalkirche geht als (notwendiger) um die Bedürfnisse der Ortskirchen. – LG 24, 2 legt somit fest: „Die kanonische Sendung der Bischöfe kann geschehen durch rechtmäßige [legitimae], von der höchsten und universalen Kirchengewalt nicht widerrufene Gewohnheiten [consuetudines], durch von der nämlichen Autorität erlassene oder anerkannte Gesetze oder unmittelbar durch den Nachfolger Petri selbst. Falls er Einspruch erhebt oder die apostolische Gemeinschaft [communio Apostolica] verweigert, können die Bischöfe nicht zur Amtsausübung [in officium] zugelassen werden.“ – Bei „legitimae consuetudines“ ist besonders an das Recht der orientalischen Kirchen zu denken. – NEP 2, 2 versucht, das Verhältnis der sacra potestas zur kanonischen Sendung zu klären: „Damit aber eine .. zum Vollzug völlig freigegebene Vollmacht vorhanden sei, muß noch die kanonische, das heißt rechtliche Bestimmung (determinatio) durch die hierarchische Obrigkeit hinzukommen. Diese Bestimmung der Vollmacht (determinatio) kann bestehen in der Zuweisung einer besonderen Dienstobliegenheit oder in der Zuordnung von Untergebenen, und sie wird erteilt nach den von der höchsten Obrigkeit gebilligten Richtlinien [iuxta normas a suprema auctoritate adprobatas].“
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b. Die hierarchische Gemeinschaft eines Bischofs mit Haupt und Gliedern des Kollegiums (Artikel 22)146 α. Der Ursprung des Bischofskollegiums (LG 22, 1) Der einleitende Absatz gründet das Apostelkollegium, genauer gesagt Petrus und die übrigen Apostel, ausdrücklich auf die Verfügung des Herrn (statuente Domino), und in entsprechender Weise (pari ratione147) sind „der Bischof von Rom, der Nachfolger Petri, und die [übrigen] Bischöfe, die Nachfolger der Apostel, untereinander verbunden [inter se coniungi148].“ Als historische Argumente für die kollegiale Natur und Beschaffenheit des Episkopats (ordinis episcopalis indoles et ratio collegialis) dienen schon „die uralte Disziplin149, daß die auf dem ganzen Erdkreis bestellten Bischöfe untereinander [ad invicem]150 und mit dem Bischof von Rom [cum Romano Episcopo!] im Bande der Einheit, der Liebe und des Friedens Gemeinschaft hielten [communicare]151, desgleichen das Zusammentreten von Konzilien zur gemeinsamen Regelung [in commune statuere] gerade der wichtigeren Angelegenheiten in einem durch die Überlegung vieler [aber nicht aller] abgewogenen Spruch ... [schließlich] die im Lauf der Jahrhunderte gefeierten ökumenischen [eben Allgemeinen] Konzilien.“ Nicht zuletzt weist auch der früh eingeführte Brauch, daß mehr als nur ein Bischof an der Weihe eines neuen Bischofs teilgenommen haben, auf die kollegiale Natur und Beschaffenheit des Episkopats hin. 146



Sowohl der Artikel 22, als dann auch der Artikel 23 lassen sich in drei Absätze untergliedern; vgl. Rikhof, H., Kollegialität, 1990, S. 266 f.



147



NEP 1 spricht von einer „Verhältnisgleichheit zwischen der ersten Beziehung (Petrus—Apostel) und der zweiten (Papst—Bischöfe).“



148



Vgl. CD 6, 1.



149



„Disciplina“ kann „die rechtliche Ordnung“ und „die Gewohnheit“ bedeuten, hier wohl eher das letztere.



150



Unabhängig von Rom, dessen Bischof aber einmal mehr extra genannt ist.



151



Die angesprochene Wiederentdeckung (s. o. S. 18) meint diese communio-Wirklichkeit in der alten Kirche. Einerseits geht es um die communio (hierarchica) mit allen Bischöfen, andererseits – d. h. nicht losgelöst davon – um die communio (hierarchica) mit dem Bischof von Rom. NEP 2, 2 hält dazu fest: „Offenkundig ist diese ‚Gemeinschaft‘ im Leben der Kirche den Zeitumständen gemäß schon in Übung gewesen, bevor sie im Recht sozusagen kodifiziert worden ist.“
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Der erste Absatz faßt am Ende zusammen: „Glied der Körperschaft der Bischöfe wird man durch die sakramentale Weihe und die hierarchische Gemeinschaft mit Haupt und Gliedern des Kollegiums.“152 Exkurs II: Zwei wesentliche Bedingungen der Mitgliedschaft im Bischofskollegium Die sakramentale Weihe und die hierarchische Gemeinschaft mit Haupt und Gliedern des Kollegiums sind die beiden Voraussetzungen für den bischöflichen Dienst in der Kirche. LG 21, 2 nannte die sakramentale Weihe und die hierarchische Gemeinschaft mit Haupt und Gliedern des Kollegiums als die beiden Voraussetzungen, um die tria munera Christi überhaupt ausüben zu können. Dahinter steht wieder die grundsätzliche Unterscheidung in der einen sacra potestas zwischen Weihe- und Hirtengewalt: Mit der sakramentalen Weihe sind dem Bischof die Ämter der Heiligung, der Lehre und letztlich der Leitung übergeben, womit aber nicht gesagt ist, daß sie absolut frei ausgeübt werden können, sondern es bedarf erst noch der kanonischen Sendung153: „Eine derartige weitere Norm ist aus der Natur der Sache gefordert, weil es sich um Ämter handelt, die von mehreren nach Christi Willen hierarchisch zusammenwirkenden Trägern [subiecta, hierarchice ex voluntate Christi cooperantia] ausgeübt werden müssen.“ (NEP 2, 2) Neu ist daran, daß das Zweite Vatikanische Konzil die Kollegialität der Bischöfe neben dem rechtlichen auch im sakramentalen Bereich angesiedelt hat, und damit eine „Annäherung von Sakrament und Recht“154 geschaffen hat. Es hat versucht, den Graben, der sich infolge einer Fehlentwicklung aufgetan hat, zu überbrücken. Anschaulich macht die Wiederentdeckung der sakramentalen communio-Struktur der alten Kirche gerade der Begriff „communio hierarchica“, der eigentlich der Sprache der Tradition fremd ist, diese aber wieder aufgreifen möchte. Über diese communio läßt sich folgendes sagen: „Communio ist Ausdruck für die sakramentsbestimmte Rechtsstruktur der alten Kirche und deutet den ursprünglichen Grund und Zusammenhang des kirchlichen Rechtsbegriffs an ... Der rechtliche Aufbau der Kirche vollzieht sich im Miteinander-Kommunizieren der bischöflich geleiteten ecclesiae, also in einer hierarchischen Gemeinschaft sakramentalen Inhalts – dies genau ist der Sinn des Wortes hierarchica Communio, das den altkirchlichen communio-Begriff möglichst deut152



„Membrum Corporis episcopalis aliquis constituitur vi sacramentalis consecrationis et hierarchica communione cum Collegii Capite atque membris.“ Vgl. CD 4, 1. – Damit sind auch nochmals die ersten Ausführungen zu LG 21 prägnant zusammengefaßt.



153



Vgl. LG 24, 2; auch Anm. 145.



154



Ratzinger, J., Kommentar, 1966, S. 352
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lich als die grundlegende Rechts- und Seinsgestalt der Kirche für immer und so auch für heute [!] zur Geltung bringen soll.“155 „Sakramental“ ist die communio-Struktur der alten Kirche aufgrund der Eucharistie – der Göttlichen Liturgie –, wie sie heute noch in den Ostkirchen verstanden wird.156 Etwas bildlicher ausgedrückt: „Die Alte Kirche erscheint mithin als ein Netz von Kommuniongemeinschaften, das in den Bischöfen seine Fixpunkte hat. Sie ist weder monarchisch noch demokratisch noch sonst durch eine politische Strukturform zu begreifen, sondern besteht aus einer Vielheit von Tischgemeinschaften, die wieder untereinander Gemeinschaft halten und so sich als eine einzige Gottesgemeinde auf Erden wissen dürfen. Innerhalb dieses Kommunionnetzes, als das wir demnach die Alte Kirche beschreiben können, kam nach katholischer Überzeugung dem römischen Bischof insofern eine Sonderstellung zu, als die Gemeinschaft mit ihm die Zugehörigkeit zur Kirchengemeinschaft überhaupt verbürgte.“157



β. Macht und Autoritätsbeziehungen innerhalb des Bischofskollegiums (LG 22, 2) Das Kollegium (oder die Körperschaft oder die Ordnung) der Bischöfe – heißt es weiter im zweiten Absatz – hat nur158 dann Autorität (auctoritas), wenn es verstanden wird in Gemeinschaft mit dem Papst, und wenn es dessen primatialer Gewalt (potestas Primatus) über alle Hirten und Gläubigen nicht schadet. Der Papst „hat nämlich kraft seines Amtes159 als Stellvertreter Christi160 und Hirt der ganzen Kir-



155



Ratzinger, J., Kommentar, 1966, S. 353.



156



Während nach der katholischen Lehre jede gültige Eucharistiefeier die Gemeinschaft mit dem Papst und mit der ganzen Kirche ausdrückt, steht in der orthodoxen Theologie jede eucharistische Gemeinschaft in voller Einheit mit dem Rest aufgrund nicht einer äußerlichen, aufgesetzten Struktur, sondern des ganzen Christus, der in jeder von ihnen verkörpert ist.



157



Ratzinger, J., Ordnung, 1964, S. 183; vgl. LG 26, 1.



158



Symptomatisch ist hier wie auch im folgenden die Formulierung der verschiedenen inhaltlichen Aussagen. Es läßt sich gut beobachten, daß einerseits das Bischofskollegium in einer gewissen Konkurrenz zum Papst gesehen wird, andererseits die Autorität des Bischofskollegiums scheinbar vom Papst herkommt. Solche Einschränkungen oder gar Verneinungen der Kompetenzen des Bischofskollegiums dem Papst gegenüber sind relativ häufig. In diesem Absatz habe ich sie ausnahmsweise durch Unterstreichungen kenntlich gemacht.



159



Beachte die auffällige Nähe von zunächst „vi sacramentalis consecrationis“ in LG 22, 1 und dann „vi muneris sui“ im übernächsten Satz: Der Bischof wird Glied der Körperschaft der Bischöfe kraft der sakramentalen Weihe, der Papst hat kraft seines Amtes volle, höchste und universale Gewalt über die Kirche.



160



Vgl. LG 18, 2; s. u. S. 57 f.
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che161 volle, höchste und universale Gewalt über die Kirche und kann sie immer frei ausüben.“162 Die Ordnung der Bischöfe folgt dem Kollegium der Apostel im Lehr- und Hirtenamt (regimen pastorale)163 nach und trägt es weiter; dieses Kollegium ist gemeinsam mit seinem „Haupt, dem Bischof von Rom, und niemals ohne dieses Haupt, gleichfalls Träger der höchsten und vollen Gewalt über die ganze Kirche. Diese Gewalt kann nur unter Zustimmung des Bischofs von Rom ausgeübt werden.“164 Die im Kollegium versammelten Bischöfe stellen einerseits die Vielfalt und die Universalität des Gottesvolkes dar, andererseits aber auch seine Einheit unter dem Papst. Auch wenn die Bischöfe im Kollegium den primatialen Vorrang (primatus et principatus) des Papstes achten, wirken sie „in eigener Vollmacht [propria potestas]165 zum Besten ihrer Gläubigen, ja der ganzen Kirche, deren organische Struktur und Eintracht der Heilige Geist immerfort stärkt.“



161



„Totius Ecclesiae Pastor“ möchte betonen, daß es nicht im negativen Sinn um Macht geht, sondern darum, Christi, des guten Hirten, Stellvertreter zu sein.



162



„Romanus enim Pontifex habet in Ecclesiam, vi muneris sui, Vicarii scilicet Christi et totius Ecclesiae Pastoris, plenam, supremam et universalem potestatem, quam semper libere exercere valet.“ – Das letzte Adjektiv zu „potestas“, „universalis“, scheint bereits ausgesagt und wirkt irgendwie überflüßig. In CD 2, 1 kommt sogar noch ein weiteres Adjektiv dazu: Aufgrund göttlicher Einsetzung (ex divina institutione) besitzt der Papst in dieser Kirche „die höchste, volle, unmittelbare [immediata] und universale Seelsorgsgewalt [in cura animarum potestas].“ Er hat „den Vorrang der ordentlichen Gewalt [ordinariae potestatis principatus] über alle Kirchen.“



163



Damit ist also nur die Hirtengewalt gemeint; Mörsdorf, K., Gewalt, 1968, Sp. 586 ist der Meinung, „daß das Bischofskollegium auch im Priesteramt [→Weihegewalt] die Nachfolge des Apostelkollegiums angetreten hat ... Wie wäre es sonst zu rechtfertigen, daß dem Bischofskollegium volle (plena) Höchstgewalt in der Kirche zugesprochen wird“?



164



Ordo autem Episcoporum „una cum Capite suo Romano Pontifice, et numquam sine hoc Capite, subiectum quoque supremae ac plenae potestatis in universam Ecclesiam exsistit, quae quidem potestas nonnisi consentiente Romano Pontifice exerceri potest.“ Vgl. CD 4, 1.



165



Ihre „eigene Vollmacht“ wird in LG 27, 1 als eine „propria, ordinaria et immediata“ weiter ausgeführt, und in LG 27, 2 wird ausdrücklich betont, daß sie „nicht als Stellvertreter der Bischöfe von Rom zu verstehen“ sind; vgl. oben Anm. 114; auch CD 8, 1 (omnis potestas ordinaria, propria ac immediata). – Mörsdorf, K., Einleitung, 1967, S. 160 folgert daraus: „Mit der Feststellung, daß dem Diözesanbischof – unbeschadet des päpstlichen Vorbehaltsrechtes – alle zur Ausübung seines Hirtendienstes erforderliche Gewalt zusteht, ist das bisherige System der Vollmachtgewährung an die Bischöfe (Konzessionssystem) ... durch ein System päpstlicher Vorbehalte (Reservationssystem) abgelöst worden. Dies bedeutet eine grundsätzliche Umkehrung in dem Verhältnis von Papst und Diözesanbischof; für letzteren streitet nunmehr die Vermutung, daß er alle Gewalt besitzt, die zur Ausübung seines Hirtendienstes erforderlich ist.“
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Exkurs III: Der rechtliche Kollegialitätsbegriff und sein unpräzises Verständnis Es fällt auf, daß „collegium“ zur Bezeichnung des Bischofskollegiums nicht allein verwendet wird, sondern auch „corpus“ bzw. „ordo“166, was sich etwa so erklären ließe, daß bei der Abfassung der Texte bewußt auf einen reicheren Wortschatz geachtet wurde, sollte die Sprache doch betont pastoral sein. Für „collegium seu corpus seu ordo (seu congregatio)“ gibt es aber eine andere Erklärung. Das Konzil wollte sich nicht auf einen bereits geprägten Begriff festlegen: „Kollegium wird nicht im streng juridischen Sinne verstanden, das heißt nicht von einem Kreis von Gleichrangigen [aequales], die etwa ihre Gewalt auf ihren Vorsitzenden übertrügen, sondern als fester Kreis, dessen Struktur und Autorität der Offenbarung entnommen werden müssen.“167 (NEP 1) Im Grunde bleibt der Papst der allein Entscheidende, und von ihm hängt alles letztendlich ab. Dem demokratischen Denken ist eine ganz klare Absage erteilt, indem das Bischofskollegium kein Parlament darstellt. Trotzdem können das Bischofskollegium und der Papst nicht gegeneinander ausgespielt werden; sie werden „dadurch miteinander zur Einheit verbunden .., daß der Papst das Haupt des Kollegiums ist.“168



γ. Die Machtausübung des Bischofskollegiums (LG 22, 2) Abschließend wendet sich der zweite Absatz nochmals der höchsten und vollen Gewalt des Bischofskollegiums über die ganze Kirche zu, die in Gemeinschaft mit dem Papst „in feierlicher Weise im ökumenischen Konzil ausgeübt“ wird. Ein Ökumenisches Konzil muß nämlich vom Papst „als solches bestätigt [confirmare] oder wenigstens angenommen [werden (recipere) ..]; der Bischof von Rom hat das Vorrecht [praerogativa], diese Konzilien zu berufen [convocare], auf ihnen den Vorsitz zu führen [praesidere] und sie zu bestätigen.“ Die unfeierliche Weise ist wie folgt geregelt:



166



Im entfernteren Sinn gehört auch „congregatio“ aus LG 21, 1 (congregatio pontificum) dazu.



167



Aymans, W., Kirchenverfassung, 1970, S. 198 kritisiert zu Recht: „Dieses Bemerken ist aber keine rechte Begründung dafür, daß man hier nicht von einem Kollegium im rechtlichen Sinne sprechen könne. Gewiß ist eine so überragende Stellung im Kollegium wie die des Papstes einmalig, jedoch widerspricht es keineswegs dem Wesen eines rechtlichen Kollegiums, wenn eines seiner Mitglieder (oder auch mehrere) mit wichtigen Sonderrechten ausgestattet ist, die unabhängig sind von dem Willen der Mitglieder.“



168



Mörsdorf, K., Konzil, 1966, S. 43.
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„Die gleiche kollegiale Gewalt [potestas collegialis] kann gemeinsam mit dem Papst von den in aller Welt lebenden Bischöfen ausgeübt werden, wofern nur das Haupt des Kollegiums sie zu einer kollegialen Handlung ruft [ad actionem collegialem vocare] oder wenigstens die gemeinsame Handlung [unita actio] der räumlich getrennten Bischöfe billigt [approbare] oder frei annimmt [libere recipere], so daß ein eigentlich kollegialer Akt [verus collegialis actus] zustandekommt.“169 c. Die Beziehung des Bischofs zur Gesamtkirche, zur eigenen Teilkirche und zu anderen Teilkirchen (Artikel 23) α. Das Band zwischen dem Bischof und der Teilkirche (LG 23, 1) Die Verbundenheit der Bischöfe untereinander in Gemeinschaft mit dem Papst170 stellt eine kollegiale Einheit (collegialis unio171) dar; sie zeigt sich auch in den wechselseitigen Beziehungen (mutua relationes) der einzelnen Bischöfe zu den Teilkirchen und zur Gesamtkirche. Wie der Papst immerwährendes172, sichtbares Prinzip und Fundament für die Einheit der Vielheit von Bischöfen und Gläubigen ist, sind die einzelnen Bischöfe sichtbares Prinzip und Fundament für die „Einheit in ihren Teilkirchen, die nach dem Bild der Gesamtkirche gestaltet sind. In ihnen und aus ihnen besteht die eine und einzige katholische Kirche.“173 169



Auch CD 4, 2. Gemeint ist das sog. Brief- oder Fernkonzil. – Der kollegiale Akt ist zu unterscheiden von einem Akt des Kollegiums; vgl. Aymans, W., Kirchenverfassung, 1970, S. 193 f.: „Der Akt eines Kollegiums kann auch von einer einzigen Person im Auftrag oder in Vertretung des Kollegiums ausgeführt werden.“



170



Die hierarchische Gemeinschaft mit dem Papst ist konstitutiver, die hierarchische Gemeinschaft mit den Bischöfen konsekutiver Natur, wobei kein Bischof mit allen Bischöfen in Verbindung steht oder – was realistischer ist – stehen kann. Vgl. Aymans, W., Lehrbuch, 1997, S. 195.



171



„Unio“ bedeutet mehr „die Vereinigung“, eine Bewegung aufeinander zu also, „unitas“ dagegen ein Zustand, „die gleiche Beschaffenheit; die Gleichheit“. Dadurch wird das zu „collegium“ Gesagte erhärtet. – Vgl. CD 3, 1: Die Bischöfe sind in der Gemeinschaft und unter der Autorität des Papstes „alle im Bischofskollegium oder als Körperschaft vereint“ (omnes uniti in Collegio seu corpore).



172



Mit diesem Adjektiv, das bei den Bischöfen gleich anschließend fehlt, wird die Beständigkeit des Petrusamtes gegenüber allen untergegangenen (Bischofs)kirchen ausgedrückt, was durchaus ein Vorzug ist; vgl. LG 18, 2.



173



Episcopi autem singuli visibile principium et fundamentum sunt „unitatis in suis Ecclesiis particularibus, ad imaginem Ecclesiae universalis formatis, in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica exsistit.“
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Die einzelnen Bischöfe, und hiermit endet der erste Absatz, repräsentieren ihre eigene Kirche, alle zusammen aber in Gemeinschaft mit dem Papst die ganze Kirche im Band des Friedens, der Liebe und der Einheit174. β. Die Sorge der Bischöfe als Glieder des Kollegiums für die Gesamtkirche (LG 23, 2 f.) Zu dem zuletzt Gesagten führt der zweite Absatz näher aus: „Die Bischöfe, die den Teilkirchen vorstehen175, üben als einzelne ihr Hirtenamt über den ihnen anvertrauten Anteil des Gottesvolkes [portio Populi Dei], nicht über andere Kirchen176 und nicht über die Gesamtkirche aus. Aber als Glieder des Bischofskollegiums und rechtmäßige [legitimi] Nachfolger177 der Apostel sind sie aufgrund von Christi Stiftung und Vorschrift [ex Christi institutione et praecepto] zur Sorge für die Gesamtkirche [universa178 Ecclesia] gehalten. Diese wird zwar nicht durch einen hoheitlichen Akt [actus iurisdictionis] wahrgenommen, trägt aber doch im höchsten Maße zum Wohl der Gesamtkirche bei.“179 Allen Bischöfen ist nämlich die Förderung und der Schutz der Glaubenseinheit und der gemeinsamen180 kirchlichen Disziplin aufgetragen, „sowie die Gläubigen an[zu]leiten zur Liebe zum ganzen mystischen Leibe Christi181 ... Im übrigen aber gilt unverbrüchlich: Indem sie ihre eigene Kirche als Teil der Gesamtkirche recht leiten,



174



Vgl. LG 22, 1; „die uralte Disziplin“ ist dieser Formel ein bleibendes Vorbild.



175



„Praeficere“ im Passiv, d. h. es soll ihnen gegeben sein; vgl. aber LG 26, 3 (praeesse).



176



„Ecclesiae“ in der Bedeutung von Teilkirchen; s. u. S. 61.



177



Vgl. LG 25, 4, wo es „legitima Episcoporum successio“ heißt.



178



„Universus“ hat einen absoluten Charakter (etwa im Sinn von „ganz, sämtlich“).



179



Vgl. CD 6, 1: „ Als rechtmäßige Nachfolger der Apostel und Glieder des Bischofskollegiums sollen sich die Bischöfe immer einander verbunden [inter se coniuncti] wissen und sich für alle Kirchen besorgt zeigen. Durch göttliche Einsetzung und Vorschrift [ex Dei institutione et praecepto] ist ja jeder einzelne gemeinsam mit den übrigen Bischöfen [una cum ceteris Episcopis] mitverantwortlich für die apostolische Aufgabe der Kirche.“



180



„Communis“, insofern sie, die Disziplin, der ganzen Kirche (cuncta Ecclesia) gemeinsam ist und die eigene Disziplin nicht berührt.



181



Zeugnis für eine solche Anleitung gibt der Bischof von Basel, Kurt Koch, zuletzt mit dem Wort zu Pfingsten „Die Einheit des Geistes in der Vielfalt der Sprache finden“, das unter dem Motto „Kirche mit Weitsicht in der Kraft des Heiligen Geistes“ stand. – Tatsächlich fordert die heutige Zeit eine neue Weitsicht, räumlich und zeitlich, nämlich Glaube, Hoffnung und Liebe (vgl. 1 Kor 13, 13).
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tragen sie wirksam bei zum Wohl des ganzen mystischen Leibes, der ja auch der Leib der Kirchen ist.“182 Der nächste Absatz (LG 23, 3) wendet sich wieder ausdrücklich der ganzen Körperschaft der Hirten (corpus Pastorum183) zu, die gemeinsam (in commune)184 für die Verkündigung des Evangeliums185 überall in der Welt Sorge zu tragen haben. Der Text empfiehlt jedem einzelnen von den Bischöfen dringendst, „soweit die Verwaltung ihres eigenen Amtes es zuläßt, in Arbeitsgemeinschaft zu treten [in laborum societatem venire] untereinander186 und mit dem Nachfolger Petri187, dem das hohe Amt188, den christlichen Namen auszubreiten, in besonderer Weise übertragen ist.“



182



Debent enim omnes Episcopi „fideles edocere ad amorem totius Corporis mystici Christi ... Ceterum hoc sanctum est quod, bene regendo propriam Ecclesiam ut portionem Ecclesiae universalis, ipsi efficaciter conferunt ad bonum totius mystici Corporis, quod est etiam corpus Ecclesiarum.“ – Wenn man wollte, könnte darüber gestritten werden, ob der Papst wirklich in die Leitung der Ortskirchen eingreifen möchte; so hat er manchmal keine andere Wahl, gibt es doch Bischöfe, die ihre Diözese nicht recht leiten und viele Gläubige nur gegen die Kirche aufbringen. – Natürlich denke ich dabei zuerst an Wolfgang Haas, Bischof von Chur – jetzt Erzbischof von Vaduz –, dem von Anfang an dieser Vorwurf gemacht wurde und bei dem sehr lange gezögert wurde, bis eine passende Lösung des Konflikts gefunden wurde. Ihm wurde sogar vorgeworfen, sich von der Kirche getrennt zu haben, was so nicht stimmen kann, aber die verhärteten Fronten auf beiden Seiten gut zeigt; vgl. Schuler, K., Schisma, 1997, S. 250-253; auch Haas, W., Stellungnahme, 1997, S. 290292.



183



Auffällig ist die nahe Parallele zu corpus Ecclesiarum in LG 23, 2.



184



D. h. es ist die gemeinsame Pflicht (commune officium) aller Bischöfe.



185



Bemerkenswert ist die alleinige Nennung der Verkündigung des Evangeliums als vordringliche Aufgabe der Bischöfe; vgl. LG 25, 1; auch CD 12, 1: „Bei der Erfüllung ihrer Aufgabe zu lehren sollen sie den Menschen die Frohbotschaft Christi verkünden; das hat den Vorrang unter den hauptsächlichen Aufgaben der Bischöfe.“



186



CD 3, 2 nennt die Möglichkeit, daß „mehrere [Bischöfe] zusammen [aliqui coniunctim] bestimmte gemeinsame Anliegen verschiedener Kirchen besorgen.“



187



Das hört sich wie zwei Möglichkeiten an: die Arbeitsgemeinschaft 1. „inter se“ und 2. „cum successore Petri“, die aber nicht als Konkurrenz gesehen werden dürfen, sondern vielmehr als Ergänzung; vgl. LG 22, 1 (ad invicem und cum Romano Episcopo).



188



Das Amt des Papstes bringt nicht nur ein Mehr an (Entscheidungs)gewalt mit sich, sondern gerade eine besondere Verantwortung für alle Gläubigen. – Vgl. CD 2, 1: Der Papst ist „als Hirte aller Gläubigen [omnium fidelium pastor] gesandt“; auch LG 25, 3 (supremus omnium christifidelium pastor), CD 5 (Supremus Ecclesiae Pastor) und LG 22, 2 (totius Ecclesiae Pastor). – May, G., Episcopus, 1995, S. 521 bedauert es sehr, daß „bei der inhaltlichen Beschreibung des Primats eine empfindliche Lücke gelassen [wurde] ... die päpstliche Gewalt wird - entgegen dem Ersten Vatikanischen Konzil [DzH 3060] - nicht als vere episcopalis gekennzeichnet (LG 22) ... Man wollte offensichtlich einen Ausdruck weglassen, der zu der von dem Konzil betriebenen ‚Aufwertung‘ der Bischöfe in eine Spannung zu treten schien.“ Trotzdem kommt er zum Schluß: „Die[se] häufige Hervorhebung der Hirtenschaft des Papstes kann man als einen Ersatz für die fehlende Kennzeichnung seiner Gewalt als wahrhaft bischöflich gelten lassen ... Wenn daher der Papst als Hirt der Gesamtkirche [LG 22, 2] bezeichnet wird, ist damit seine wahrhaft bischöfliche Gewalt über die Universalkirche ausgesagt.“
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γ. Die historisch gewachsene Verschiedenheit der Traditionen und die heutigen Möglichkeiten von Kollegialität (LG 23, 4) Der vierte und letzte Absatz ist für unsere Arbeit von größerer Bedeutung. Zunächst wird festgestellt, wie „die verschiedenen Kirchen, die an verschiedenen Orten von den Aposteln und ihren Nachfolgern eingerichtet worden sind“, dank göttlicher Vorsehung (divina Providentia189) „im Lauf der Zeit zu einer Anzahl von organisch verbundenen Gemeinschaften zusammengewachsen [sind].“190 Diese organisch verbundenen Gemeinschaften werden im folgenden so beschrieben: „Sie erfreuen sich unbeschadet der Einheit des Glaubens und der einen göttlichen Verfassung der Gesamtkirche ihrer eigenen Disziplin, eines eigenen liturgischen Brauches und eines eigenen theologischen und geistlichen Erbes.191 Darunter haben vorzüglich gewisse alte Patriarchatskirchen wie Stammütter des Glaubens andere Kirchen sozusagen als Töchter geboren, mit denen sie durch ein engeres Liebesband im sakramentalen Leben und in der gegenseitigen Achtung von Rechten und Pflichten bis auf unsere Zeiten verbunden sind.“192 Hiermit ist historisch – in den orientalischen Kirchen auch weiterhin – belegt, daß Einheit und Eigenheit bzw. Vielfalt zusammen gehen. Die Verbundenheit der Kirchen besteht im sakramentalen Leben und in der gegenseitigen Achtung von Rechten und Pflichten. Offensichtlich stehen sich Sakrament und Recht nahe, was auch die Nähe der orientalischen Kirchen zur communio-Tradition der alten Kirche zeigt: „‚Gemeinschaft‘ (Communio) ist ein Begriff, der in der alten Kirche (wie auch heute noch vor allem im Osten) hoch in Ehren steht. Man versteht darunter nicht irgendein unbestimmtes Gefühl [affectus], sondern eine organische Wirklichkeit, die eine rechtliche Gestalt verlangt und zugleich von der Liebe beseelt ist.“ (NEP 2, 3)



189



Die divina Providentia drückt die göttliche Autorität aus.



190



Divina autem Providentia factum est ut variae Ecclesiae „decursu temporum in plures coaluerint coetus, organice coniunctos“.



191



Vgl. OE 3.
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Coetus, organice coniunctos, „qui, salva fidei unitate et unica divina constitutione universalis Ecclesiae, gaudent propria disciplina, proprio liturgico usu, theologico spiritualique patrimonio. Inter quas aliquae, notatim antiquae Patriarchales Ecclesiae, veluti matrices fidei, alias pepererunt quasi filias, quibuscum arctiore vinculo caritatis in vita sacramentali atque in mutua iurium et officiorum reverentia ad nostra usque tempora connectuntur.“
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Anschließend wird auch der Begriff der Ortskirchen (Ecclesiae locales) eingeführt und auf ihre einträchtige Vielfalt (in unum conspirans193 varietas) als Zeugnis der Katholizität der ungeteilten Kirche hingewiesen. Dann kommt der für uns – in der lateinischen Kirche – bedeutende Schritt, wenn der vierte Absatz letztlich die Bischofskonferenzen in gewisser Parallele zu den vorher genannten Patriarchatskirchen sieht: „In ähnlicher Weise können in unserer Zeit die Bischofskonferenzen vielfältige und fruchtbare Hilfe leisten, um die kollegiale Gesinnung194 zu konkreter Verwirklichung zu führen.“195 Exkurs IV: Die kollegiale Gesinnung und ihre Verwirklichung auf teilkirchlicher Ebene Schon der Schreibfehler196 läßt ahnen, daß „affectus“ und „effectus“ miteinander zu tun haben, wobei zwischen affektiver und effektiver Kollegialität gern unterschieden wird. Die Gefahr dabei ist, die affektive Kollegialität als bloße Gesinnung – rein emotional verstanden – zu betrachten: allfällige rechtliche Konsequenzen werden allein von der effektiven Kollegialität erwartet. Dazu ist NEP 2, 3 nochmals zu konsultieren: „Als Ausdruck der ontologisch-sakramentalen Realität bildet sie [die affektive Kollegialität] die Grundlage der effektiven Kollegialität, genauso wie die Communio – deren Ausprägung die Kollegialität ist – eine «organische Wirklichkeit» bildet, die «eine rechtliche Gestalt verlangt und zugleich von der Liebe beseelt ist» (Nota expl. praev. 2).“197 Eine bald nach dem Konzil gemachte Feststellung weist auf dieses Mißverständnis, das auch die aktuelle Diskussion zu bestimmen scheint, hin: „Bei der fast einmütigen Bejahung, die das in der Lehre vom Bischofskollegium näher umschriebene Kollegialitätsprinzip bei den Vätern des Konzils gefunden hat, mußte es überraschen, daß die Mehrheit der Väter, die das Prinzip der Kolle193



Vgl. LG 13, 3; auch CD 37, 1.



194



ASCOV, Bd. 3, Teil 8, 1976, S. 804 schreibt „effectus“ anstelle von „affectus“ in DzH und LThK.E, Bd. 1, 1966, S. 232. „Effectus“ wird eher mit „Ausführung; die beabsichtigte Wirkung“, „affectus“ dagegen mit „Gefühl; Leidenschaft oder Wille“ übersetzt. Das erstere führt ein konkretes Ziel vor Augen, das letztere bringt mehr die innere Absicht zum Ausdruck.
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„Simili ratione Coetus Episcopales hodie multiplicem atque fecundam opem conferre possunt, ut collegialis effectus ad concretam applicationem perducatur.“



196



Vgl. Anm. 194.
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Sobański, R., Implikationen, 1990, S. 293.
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gialität für den Bereich der Gesamtkirche gutgeheißen hatte, nicht bereit war, das gleiche Prinzip auch für die teilkirchliche Ebene, insbesondere für die Bischofskonferenzen, anzuerkennen.“198 Dahinter stand nicht allein die Angst, die Teilkirchen erheben sich etwa gegen die Gesamtkirche, sondern vielmehr die Angst vor einer Machteinbuße der einzelnen Ortsbischöfe gegenüber den Bischofskonferenzen.199 Grundsätzlich muß in Erinnerung gerufen werden, daß ein Bischof, wenn er handelt, dies immer als Glied des Kollegiums tut. So bezieht sich die Mitgliedschaft im Bischofskollegium „nicht nur auf den strikt kollegialen Aspekt, sondern im umfassenden Sinne auf die bischöfliche Amtsgemeinschaft.“200 Oder wie NEP 4, 1 vom anderen Blickwinkel aus schreibt: „Das Kollegium aber handelt, wenn es auch immer besteht, darum nicht auch schon beständig in streng kollegialem Akt [actio stricte collegialis], wie die Überlieferung der Kirche beweist. Mit anderen Worten: Das Kollegium ist nicht immer ‚in voller Tätigkeit‘, vielmehr handelt es nur von Zeit zu Zeit in streng kollegialem Akt“.201 Der collegialis affectus (effectus) gehört also wesentlich zum Bischofsamt mit dazu; er bestimmt seine Beziehung zum Papst und zu den Bischöfen des Kollegiums. Diese theologische Einsicht verlangt darüber hinaus zugleich nach einer rechtlichen Ausgestaltung.



d. Das Lehramt der Bischöfe, des Bischofskollegiums und des Papstes (Artikel 25) (LG 25, 1) Die Bischöfe „sind authentische, das heißt mit der Autorität Christi ausgerüstete Lehrer [doctores authentici seu auctoritate Christi praediti]202. Sie verkündi-
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Mörsdorf, K., Konzil, 1966, S. 47.
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Eine große Sorge bildeten z. B. die zahlenmäßig starken Titular- bzw. Weihbischöfe im Verhältnis zu den Ortsbischöfen.
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Aymans, W., Lehrbuch, 1997, S. 193.
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Ratzinger, J., Kommentar, 1966, S. 357 faßt treffend zusammen: „So lenkt der Text aber zugleich den Blick darauf, daß solche gesamtkirchlich-kollegialen Akte weder der Normalfall, noch auch vielleicht überhaupt das Wichtigste an der Kollegialitätsidee bedeuten, die vielmehr gerade die wesentlich plurale Communio-Struktur der Kirche ins Gedächtnis rufen will, um so die Grenze des Zentralismus und die Bedeutung des teilkirchlichen Geschehens ins Bewußtsein zu rücken, also jener kollegialen Handlungen, die den Bedingungen des actus stricte collegialis nicht unterliegen.“



202



Nach CD 2, 2 sind die Bischöfe „wahre und authentische Lehrer des Glaubens“ (veri et authentici fidei Magistri).
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gen dem ihnen anvertrauten Volk203 die Botschaft zum Glauben und zur Anwendung auf das sittliche Leben und erklären sie im Licht des Heiligen Geistes“. Wenn sie in Gemeinschaft (in communione cum204) mit dem Papst lehren, sind die Bischöfe „von allen als Zeugen der göttlichen und katholischen Wahrheit zu verehren.“ Der Papst hat (aber nicht ausschließlich) das authentische bzw. oberste Lehramt inne und vermag kraft höchster Lehrautorität (ex cathedra; eigtl. „vom Lehrstuhl aus“) zu sprechen. Es ist hierbei besonders auf die Art der vorgetragenen Dokumente, die Häufigkeit der Vorlage ein und derselben Lehre sowie die Sprechweise zu achten. Darauf kommt der übernächste Absatz näher zu sprechen. Zunächst heißt es nochmals zu den Bischöfen und ihrem Kollegium: (LG 25, 2) „Die einzelnen Bischöfe besitzen zwar nicht den Vorzug der Unfehlbarkeit; wenn sie aber, in der Welt räumlich getrennt, jedoch in Wahrung des Gemeinschaftsbandes untereinander und mit dem Nachfolger Petri, authentisch in Glaubensund Sittensachen lehren und eine bestimmte Lehre übereinstimmend als endgültig verpflichtend vortragen205, so verkündigen sie auf unfehlbare Weise die Lehre Christi.“206 Noch offenkundiger findet eine solche bischöfliche kollegiale Handlung auf einem Ökumenischen Konzil statt.207



203



Vgl. LG 23, 2; nochmals ist auf die verwendete Zuordnung „populus sibi commissus“ hinzuweisen, die den Bischöfen die erste Verantwortung für das ihnen anvertraute Volk als Anteil des Gottesvolkes gibt.



204



Die bischöfliche Gemeinschaft mit dem Papst wird mit verschiedenen Konjunktionen und konjunktionalen Wortverbindungen zum Ausdruck gebracht: „cum“ (LG 18, 2; 22, 1; 25, 2; 25, 3; 25, 4), „simul cum“ (LG 22, 2; 23, 1), „una cum“ (LG 22, 2 [2x]) oder „hierarchica communione cum“ (LG 22, 1), „in eius communione“ (LG 8, 2), „in hierarchica communione cum“ (LG 21, 2); außerdem mit einer partizipialen Konstruktion: „suo Capiti coniuncto“ (LG 22, 2). – In CD 2, 2 heißt es: „una cum Summo Pontifice et sub Eiusdem auctoritate“ und in CD 3, 1 „in communione et sub auctoritate Summi Ponti[fi]cis“.
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Die absolute Wortwahl ist hier zu beachten: „in unam sententiam convenire“ oder „definitive tenere“.
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„Licet singuli praesules infallibilitatis praerogativa non polleant, quando tamen, etiam per orbem dispersi, sed communionis nexum inter se et cum Successore Petri servantes, authentice res fidei et morum docentes in unam sententiam tamquam definitive tenendam conveniunt, doctrinam Christi infallibiliter enuntiant.“ – „Praesules“, d. h. „Vorgesetzte“, sind die Bischöfe oder „Antistites“, „Vorsteher“, (LG 27, 2).



207



Vgl. LG 22, 2.
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(LG 25, 3) Der Papst, das Haupt des Bischofskollegiums208, ist unfehlbar „kraft seines Amtes, wenn er als oberster Hirt und Lehrer aller Christgläubigen [supremus omnium christifidelium pastor et doctor], der seine Brüder im Glauben stärkt (vgl. Lk 22, 32), eine Glaubens- oder Sittenlehre in einem endgültigen Akt verkündet [definitivo actu proclamare].“209 Dann fährt der Absatz weiter: „Daher heißen seine Definitionen mit Recht aus sich und nicht erst aufgrund der Zustimmung der Kirche unanfechtbar, da sie ja unter dem Beistand des Heiligen Geistes vorgebracht sind, der ihm im heiligen Petrus verheißen wurde. Sie bedürfen daher keiner Bestätigung durch andere und dulden keine Berufung an ein anderes Urteil. In diesem Falle trägt nämlich der römische Bischof seine Entscheidung nicht als Privatperson vor, sondern legt die katholische Glaubenslehre aus und schützt sie in seiner Eigenschaft als oberster Lehrer der Gesamtkirche, in dem als einzelnem das Charisma der Unfehlbarkeit der Kirche selbst gegeben ist.“210 Die Körperschaft der Bischöfe lehrt auch unfehlbar, wenn sie das oberste Lehramt in Gemeinschaft mit dem Papst ausübt. Mit einer grundsätzlichen Feststellung schließlich endet der dritte Absatz, und somit meine Darstellung der Artikel 18-23.25 im dritten Kapitel der Dogmatischen Konstitution über die Kirche Lumen gentium: „Diesen Definitionen kann aber die Beistimmung der Kirche [assensus Ecclesiae211]



208



Diese häufige Wendung kann – im folgenden Zusammenhang gesehen – nicht bloß als eine leere Formel abgetan werden. Sie betont vielmehr die moralische Rücksicht, die ein Papst auf die übrigen Bischöfe vereint im Kollegium nehmen sollte.



209



Vgl. LG 22, 2.



210



„Quare definitiones eius ex sese, et non ex consensu Ecclesiae, irreformabiles merito dicuntur, quippe quae sub assistentia Spiritus Sancti, ipsi in beato Petro promissa, prolatae sint, ideoque nulla indigeant aliorum approbatione, nec ullam ad aliud iudicium appellationem patiantur. Tunc enim Romanus Pontifex non ut persona privata sententiam profert, sed ut universalis Ecclesiae magister supremus, in quo charisma infallibilitatis ipsius Ecclesiae singulariter inest, doctrinam fidei catholicae exponit vel tuetur.“ – Mit der Formulierung „ex sese, et non ex consensu Ecclesiae“ zitiert das Zweite Vatikanische Konzil fast wörtlich das Erste Vatikanische Konzil: „ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae“ (DzH 3074).
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Zum „assensus Ecclesiae“ nimmt bereits LG 12, 1 Stellung: „Die Gesamtheit der Gläubigen, welche die Salbung von dem Heiligen haben (vgl. 1 Jo 2, 20 u. 27), kann im Glauben nicht irren [in credendo falli nequire]. Und diese ihre besondere Eigenschaft macht sie durch den übernatürlichen Glaubenssinn [supernaturalis sensus fidei] des ganzen Volkes dann kund, wenn sie ‚von den Bischöfen bis zu den letzten gläubigen Laien‘ ihre allgemeine Übereinstimmung in Sachen des Glaubens und der Sitten äußert. Durch jenen Glaubenssinn nämlich, der vom Geist der Wahrheit geweckt und genährt wird, hält das Gottesvolk unter der Leitung des heiligen Lehramtes, in dessen treuer Gefolgschaft es nicht mehr das Wort von Menschen, sondern wirklich das Wort Gottes empfängt (vgl. 1 Thess 2, 13), den einmal den Heiligen übergebenen Glauben (vgl. Jud 3) unverlierbar fest. Durch ihn dringt es mit rechtem Urteil immer tiefer in den Glauben ein und wendet ihn im Leben voller an.“ Vgl. LG 35, 1.
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niemals fehlen vermöge der Wirksamkeit desselben Heiligen Geistes, kraft deren die gesamte Herde Christi in der Einheit des Glaubens bewahrt wird und voranschreitet.“ Die Unfehlbarkeit des Papstes gründet wie die Unfehlbarkeit des Bischofskollegiums – gerade was die Lehre angeht – in der Unfehlbarkeit des Volkes Gottes im Glauben, zu dem Papst, Bischöfe, Priester und Laien gehören. Ist schon das besondere Priestertum als Dienst für das allgemeine Priestertum gesehen worden, gilt ähnliches von der Unfehlbarkeit: „Der Glaubenssinn des Gesamtvolkes und das unfehlbare Lehramt der Kirche verhalten sich zueinander ebenso wie das gemeinsame Priestertum aller Gläubigen und das Weihepriestertum, worin das Priestertum aller Getauften eingeht. Die [aktive] Teilnahme aller Gläubigen an der Bewahrung der Heilswirklichkeit und die Stiftung der Ämter mit ihrem besonderen Charisma der Unfehlbarkeit leiten sich von dem Gnadenbeschluß Gottes her, seine Wahrheit und sein Heil im ganzen Volk des Neuen Bundes ... unverlierbar ruhen und wirken zu lassen und damit die Bundestreue dieses Volkes selbst zu erhalten.“212



2. Christus Dominus Im Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischöfe in der Kirche sind aus zeitlichen Gründen zwei Vorlagen miteinander verarbeitet worden: zum einen das Schema „Über die Bischöfe und die Regierung der Diözesen“ (De Episcopis ac de dioecesium regimine), zum anderen das Schema „Über die Seelsorge“ (De cura animarum). Der letzteren ist noch die Bemerkung anzufügen, daß kaum eine andere Vorlage „ein so wechselreiches Hin und Her der einzelnen Fassungen zu verzeichnen“213 hatte, bis sie letztlich ganz aufgegeben und in die erstgenannte Vorlage eingebaut werden mußte. Das Dekret ist auf der Grundlage, oder vielmehr in gegenseitiger Beziehung zur Dogmatischen Konstitution über die Kirche – v. a. dem dritten Kapitel – entstanden und bildet quasi deren rechtliche Ausgestaltung bzw. nähere Bestimmung.
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Grillmeier, A., Kommentar, 1966, S. 189.
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Mörsdorf, K., Einleitung, 1967, S. 141.
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Lumen gentium darf aber nicht einfach als theologische Grundlage von Christus Dominus bezeichnet werden, gibt es doch keine eindeutige Trennung von theologischer und juridischer Aussage über das Bischofsamt weder in Lumen gentium noch umgekehrt in Christus Dominus. Beide Aussagen unterscheiden sich im Kern nur dadurch, „daß die eine die Grundlage der anderen ist, indem sie die vorrangige Norm gibt, an der sich die weitere rechtliche Gestaltung auszurichten hat.“214 Folglich muß im einzelnen Fall entschieden werden, ob ihm eine direkte (also juridische) oder indirekte (theologische) Bedeutung zukommen soll. Hinsichtlich seiner rechtlichen Aussagen hat das Dekret den Charakter eines Verfassungsgesetzes, insofern die Dogmatische Konstitution über die Kirche von der hierarchischen Verfassung der Kirche – vgl. die Überschrift von Kapitel III – spricht. Im folgenden möchte ich auf einige Lumen gentium entsprechende Artikel von Christus Dominus eingehen, aber nur die Stellen behandeln, die über das bereits Gesagte hinausgehen, d. h. eine nähere Bestimmung treffen. Die betreffenden Artikel finden sich im ersten Kapitel „Die Bischöfe und die Gesamtkirche“ (Caput I – De Episcopis quoad universam Ecclesiam) und im dritten Kapitel „Die Zusammenarbeit der Bischöfe zum gemeinsamen Wohl mehrerer Kirchen“ (Caput III – De Episcopis in commune plurium Ecclesiarum bonum cooperantibus). a. Das Teilnahmerecht der Weih- bzw. Titularbischöfe an einem Ökumenischen Konzil (Artikel 4) Der vierte Artikel eröffnet den ersten Abschnitt „Die Rolle der Bischöfe in der Gesamtkirche“ (I – Partes quas habent Episcopi quoad universam Ecclesiam) und handelt von der Ausübung der Gewalt des Bischofskollegiums. Er zitiert hauptsächlich aus LG 22, trägt aber nichts wesentlich Neues zur angesprochenen Frage bei außer: Das Recht, an einem Ökumenischen Konzil teilzunehmen, kommt auf Beschluß des Konzils allen Bischöfen zu, die Glieder des Bischofskollegiums sind, also auch den Weih- bzw. Titularbischöfen, „kraft der sakramentalen Weihe und durch die hierar-
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Mörsdorf, K., Einleitung, 1967, S. 128.
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chische Gemeinschaft mit dem Haupt und den Gliedern des Kollegiums“ (CD 4, 1; vgl. LG 22, 1). b. Die Einrichtung der Bischofssynode (Artikel 5) Artikel 5 nimmt Bezug auf die von Paul VI. eingerichtete Bischofssynode (Synodus Episcoporum), die ihm und seinen Nachfolgern im Petrusamt einen wirksameren Beistand leisten soll; wie sie es tut, bestimmt der Papst. Dieser Rat (Consilium) von ausgewählten Bischöfen aus der ganzen Welt als Vertretung des gesamten katholischen Episkopats (Episcopatus) entspricht dem ausgesprochenen Bedürfnis von LG 23, „daß alle Bischöfe in der hierarchischen Gemeinschaft an der Sorge für die ganze Kirche teilhaben.“ c. Die ordentliche, eigenständige und unmittelbare Gewalt der Bischöfe (Artikel 8) Der zweite Abschnitt „Die Bischöfe und der Apostolische Stuhl215“ (II – Episcopi et Apostolica Sedes) legt gleich zu Beginn im achten Artikel etwas Grundsätzliches fest, wiederum mit Bezug auf LG: „a) Als Nachfolgern der Apostel steht den Bischöfen in den ihnen anvertrauten Diözesen von selbst jede ordentliche, eigenständige und unmittelbare Gewalt zu, die zur Ausübung ihres Hirtenamtes erforderlich ist. Die Gewalt, die der Papst kraft seines Amtes hat, sich selbst oder einer anderen Obrigkeit Fälle vorzubehalten, bleibt dabei immer und in allem unangetastet.“216 (CD 8, 1)



215



Fürst, C. G., Ökumenismus, 1991, S. 424 weist darauf hin, daß „sich auch mehrere Ostkirchen auf eine apostolische Gründung berufen und daher den Sitz ihres Vorstehers als ‚Apostolischen Stuhl‘ bezeichnen“.
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„a) Episcopis, ut Apostolorum successoribus, in dioecesibus ipsis commissis per se omnis competit potestas ordinaria, propria ac immediata, quae ad exercitium eorum muneris pastoralis requiritur, firma semper in omnibus potestate quam, vi muneris sui, Romanus Pontifex habet sibi vel alii Auctoritati causas reservandi.“ – „Per se“ betont nochmals deutlich, daß die Gewalt von Gott stammt – und nicht vom Papst; sie ist eine potestas propria. – Mörsdorf, K., Einleitung, 1967, S. 160 macht darauf aufmerksam, „daß die Norm des Artikels 8 a den Charakter einer Grundsatzbestimmung hat, aber kein unmittelbar anwendbares Recht darstellt.“
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Bei den anderen Obrigkeiten ist entweder an die Oberbischöfe (z. B. die Patriarchen) oder die kollegialen Organe (z. B. die Bischofskonferenzen) zu denken. d. Die teilkirchlichen Synoden bzw. Konzilien (Artikel 36) Mit dem 36. Artikel beginnt der erste Abschnitt „Die Synoden, Konzilien und besonders die Bischofskonferenzen“ (I – Synodi, Concilia et praesertim Episcoporum Conferentiae) des dritten Kapitels, und zwar mit der Behandlung der teilkirchlichen Synoden bzw. Konzilien. Beide Begriffe bezeichnen hier dieselbe Sache, bringen aber zugleich schon die unterschiedliche Tradition im Osten und im Westen der Kirche zum Ausdruck. Der erste Absatz gründet die Synoden der orientalischen Kirchen, ebenso die Provinzialkonzilien (Concilia provincialia) und schließlich die Plenarkonzilien (Concilia plenaria) – als Pendants der lateinischen Kirche – in der Zusammenarbeit der Bischöfe zum gemeinsamen Wohl, auch wenn sie zuerst und v. a. Vorsteher der Teilkirchen (peculiares Ecclesiae!) waren. Zugleich gründet er die Synoden und die Konzilien in der Zusammenarbeit der Bischöfe zum Wohl der einzelnen Kirchen. „Seit den ersten Jahrhunderten der Kirche wurden die Bischöfe ... von der Gemeinschaft der brüderlichen Liebe [communio fraternae caritatis] und vom Eifer für die den Aposteln aufgetragene allgemeine [!] Sendung gedrängt“ (CD 36, 1); sie vereinten (consociare) ihre Kräfte und ihren Willen und legten „sowohl in bezug auf die Verkündigung der Glaubenswahrheiten als auch auf die kirchliche Disziplin eine einheitliche Regelung für verschiedene Kirchen fest“ (CD 36, 1). Aufgrund dieser alten und bewährten Tradition, der aber die lateinische Kirche vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil nicht mehr recht entsprochen hatte, wünschten die Konzilsväter, „daß die ehrwürdigen Einrichtungen der Synoden und Konzilien mit neuer Kraft aufblühen; dadurch soll besser und wirksamer [!] für das Wachstum des Glaubens und die Erhaltung der Disziplin in den verschiedenen Kirchen, entsprechend den Gegebenheiten der Zeit, gesorgt werden.“ (CD 36, 2)
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e. Die Zusammenarbeit der Bischöfe (Artikel 37) Artikel 37 geht nochmals auf die fundamentale Bedeutung der Zusammenarbeit der Bischöfe ein und betont sogar, daß sie ihr Amt vor „allem in der heutigen Zeit ... oft nur dann angemessen und fruchtbar ausüben [können], wenn sie ihr einträchtiges Wirken [concors opera] mit den anderen Bischöfen immer enger [arctior] und straffer [coniunctior] gestalten.“ (CD 37, 1) Die sog. Bischofskonferenzen, die bereits in mehreren Ländern (auch in Deutschland) errichtet worden sind, haben sich in dieser Hinsicht als fruchtbar und angemessen erwiesen, und deswegen empfehlen die Konzilsväter den Bischöfen überall in der Welt dringendst, sich mit den Bischöfen desselben Landes (natio) oder Gebietes (regio) zu einem Gremium zusammenzufinden (in unum coetum confluere).217 „Sie sollen sich zu festgesetzten Zeiten treffen [convenire], damit durch den Austausch von Kenntnissen und Erfahrung und durch gegenseitige Beratung ein heiliges Zusammenwirken [conspiratio] der Kräfte zum gemeinsamen Wohl der Kirchen zustande kommt.“ (CD 37, 1) Der zweite Absatz leitet abschließend nur kurz zum Artikel 38 über, der Anordnungen bezüglich der Bischofskonferenzen enthält. Aufgrund seines rechtlichen Charakters als Rahmengesetz für die Neugestaltung der Bischofskonferenz verweise ich hier nur pauschal auf ihn. Hiermit endet die kurze Übersicht über die einzelnen Artikel aus Lumen gentium und Christus Dominus, in denen das bischöfliche Amt und das Verhältnis der Bischöfe zueinander sowie ihre Beziehung zum Papst zur Sprache kommt. Im folgenden möchte ich wichtige Themen aus den behandelten Texten auswählen und an einem Beispiel verdeutlichen.



217



Vgl. CD 37, 1.
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IV. Der Testfall der hierarchischen Zwischeninstanzen



Bereits im dritten Kapitel218 habe ich drei Ebenen von Kompetenz voneinander unterschieden: 1. die Universalkirche, der scheinbar (2.) die Ortskirche gegenübersteht, und 3. die sog. hierarchischen Zwischeninstanzen219. Auch wenn eine solche Darstellung immer vereinfachend bleibt, ergibt sich daraus für mich folgende These: Die hierarchischen Zwischeninstanzen entscheiden darüber, ob die communio der Kirchen tatsächlich verwirklicht worden ist. Gerade die zuletzt betrachteten Artikel in Christus Dominus220 stellen die Zusammenarbeit der Ortsbischöfe nicht mehr allein in den Dienst der Universalkirche: Das gemeinsame Wohl mehrerer benachbarter Kirchen ist danach genauso von Bedeutung wie das Wohl der einzelnen Kirchen. Darin lassen sich wieder drei Ebenen unterscheiden, wobei sich hier gleichzeitig auch die polare Spannung zwischen der Ortskirche und der Universalkirche abzuzeichnen beginnt. Was ist wichtiger: Das Wohl der Universalkirche oder vielmehr das Wohl der einzelnen Ortskirche? Diese Frage ist falsch gestellt: Häufig wird der Fehler gemacht, die Ortskirche isoliert von den anderen Nachbarkirchen, allein der Universalkirche gegenüber, zu sehen. Entweder wird der Ortskirche zuviel Gewicht beigemessen oder der Universalkirche. Das Wohl der hierarchischen Zwischeninstanzen wird dabei oft vergessen. Aufgrund dieses Ungleichgewichts ist wohl das Schreiben an die Bischöfe der katholischen Kirche über einige Aspekte der Kirche als Communio vom 28. Mai 1992 entstanden, wenn es dort etwa heißt:



218



S. o. S. 28.



219



Vgl. Pottmeyer, H. J., Teilkirchen, 1991, S. 168.



220



Vgl. CD 36-38.
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„Manchmal aber wird die Idee ‚Gemeinschaft von Teilkirchen‘ [communio Ecclesiarum particularium] so gebraucht, daß dabei die Vorstellung von der Einheit der Kirche in ihrer sichtbaren und institutionellen Gestalt abgeschwächt wird, bis hin zu der Behauptung, jede Teilkirche sei ein in sich vollständiges Subjekt und die Gesamtkirche [Ecclesia universalis] das Ergebnis der gegenseitigen Anerkennung der Teilkirchen.“221 Offensichtlich war der Verfasser (die Kongregation für die Glaubenslehre) von der Vorstellung geleitet, die Teilkirchen verselbständigten sich mehr und mehr auf Kosten der Gesamtkirche. Auch wenn es nicht ganz unbegründet scheint, ist die Reaktion von Rom genauso falsch. Denn ein Übergewicht auf der einen Seite läßt sich nicht dadurch beheben, daß alles Gewicht auf die andere Seite – als vermeintlicher Ausgleich – gelegt wird; so würde ein Boot in beiden Fällen kentern. Aber gerade das wird dem Schreiben der Kongregation vorgeworfen: „Im Hintergrund steht nicht die Perichorese222 von Einheit und Vielfalt, sondern das pyramidale Modell“223, also der althergebrachte Zentralismus bzw. der Vorrang der Universalkirche. Dazu kommt noch eine andere Beobachtung am Schreiben aus Rom: Insgesamt geht es nur um das Verhältnis der Teilkirchen zur Gesamtkirche bzw. um das Verhältnis der Bischöfe zum Papst, als ob die hierarchischen Zwischeninstanzen – „moderne Ausprägungen der kollegialen Anlage des bischöflichen Dienstes“224 – für die communio Ecclesiarum nicht existierten oder (z. B. die Bischofskonferenzen) einfach ohne weitere Bedeutung wären. Eklatant tritt diese Bipolarität an folgender Stelle in Erscheinung: „Aus ihr [der Kirche], die universal entstand und offenbar wurde, sind die verschiedenen Ortskirchen [Ecclesiae locales] als jeweilige konkrete Verwirklichungen der einen und einzigen Kirche Jesu Christi hervorgegangen. Da sie in und aus der Universalkirche geboren werden, haben sie ihre Kirchlichkeit in ihr und aus ihr. Daher ist die Formel des Zweiten Vatikanischen Konzils: die Kirche in und



221



Communio, Nr. 8.



222



„Perichorese“ – „die gegenseitige Durchdringung und Einwohnung“ – ist ein Begriff der Trinitätstheologie.



223



Pindl-Büchel, Th., Kirchenvision, 1993, S. 8; vgl. Greshake, G., Theologie, 1997, S. 426 f.



224



Aymans, W., Lehrbuch, 1997, S. 276.
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aus den Kirchen (Ecclesia in et ex Ecclesiis)225 untrennbar verbunden mit dieser anderen: die Kirchen in und aus der Kirche (Ecclesiae in et ex Ecclesia).“226 Auf diese polare Spannung zwischen „Ortskirche“ und „Universalkirche“ und ihre einseitige Auflösung zugunsten der Universalkirche – nicht im Sinn des Zweiten Vatikanischen Konzils – möchte ich weiter eingehen (Abschn. 2). Zunächst aber scheint es mir nochmals wichtig, einige zusätzliche Bemerkungen zur Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils zu machen (Abschn. 1).



1. Die Kirche: eine Gemeinschaft von Kirchen Der geläufige Begriff „communio Ecclesiarum“, mit dem unverzichtbare Aussagen über das Wesen der Kirche gemacht werden227, stammt als solcher nicht einmal vom Zweiten Vatikanischen Konzil. Nur an einer Stelle taucht diese Wortverbindung auf, und zwar im Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche vom 7. Dezember 1965 „Ad gentes“ (Decretum de activitate missionali Ecclesiae); in AG 19, 3 heißt es genau: „ecclesiarum [!] novellarum communio“ (Gemeinschaft der jungen Kirchen) – offensichtlich ein anderer Sachverhalt. Trotzdem gehört ein besseres Verständnis dessen, was „communio Ecclesiarum“ überhaupt meint, grundlegend zur communio-Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils, auch wenn unbestritten und unbestreitbar ist, daß es „noch keine voll auf dem Begriff der communio228 aufbauende Ekklesiologie erarbeitet hat“229, sondern „eine Sachproblematik angestoßen hat, die es selber nicht zu Ende führen konnte, die es vielmehr uns zur Durchführung aufgegeben hat.“230 225



Vgl. LG 23, 1.



226



Communio, Nr. 9. – Die letztgenannte Formel stammt von Johannes Paul II. und wird untrennbar mit der Konzilsaussage verbunden.



227



Vgl. Aymans, W., Gestaltgesetz, 1970, S. 69 f.



228



„Communio“ kommt in LG insgesamt 24mal vor, und zwar in verschiedensten Bedeutungen. Dagegen sind wir im dritten Kapitel von LG auf andere Ausdrücke gestoßen, aufgrund derer sich durchaus von einer communio-Ekklesiologie sprechen läßt; z. B. LG 20, 1 (societas) oder LG 20, 3 (communitas) et cetera; vgl. Kasper, W., Theologie, 1987, S. 275.



229



Fürst, C. G., Anmerkungen, 1992, S. 383.



230



Kasper, W., Theologie, 1987, S. 275.
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Anstelle von „communio Ecclesiarum“ sind wir aber in LG 23, 2 dem ähnlichen Ausdruck „corpus Ecclesiarum“ (Leib der Kirchen) begegnet, unter denen in diesem Zusammenhang wohl eher Teilkirchen als Teilkirchenverbände zu verstehen sind. Das corpus Ecclesiarum wird hier unmittelbar dem totum mysticum Corpus (ganzer mystischer Leib) gleichgestellt, das auf ein aus der ältesten biblischen Überlieferung kommendes Bild für die Kirche verweist, nämlich das Corpus Christi231, und somit mehr die Einheit von Haupt (Christus) und Leib (Corpus = die Kirche) darstellt. An dieser Stelle muß auch der Leitgedanke bei allen konziliaren Aussagen über das Wesen der Kirche erwähnt werden: die Kirche als das neue Volk Gottes (novus Populus Dei232). Die traditionelle Sicht als mystischer Leib233 birgt allerdings eine Gefahr in sich, und zwar die Überbewertung der Stellung des Papstes, der als Nachfolger von Petrus als Stellvertreter des Hauptes, d. h. als Vicarius Christi234, gesehen werden kann, jedoch nicht als dessen Ebenbild.235 Zeugnis dieser Tradition gibt auch das Zweite Vatikanische Konzil, wenn es in LG 27, 1 die Bischöfe als Leiter der „ihnen zugewiesenen Teilkirchen als Stellvertreter und Gesandte Christi [ut vicarii et legati Christi]“ bezeichnet, und dabei „vicarii“ klein schreibt, was den Papst, der Vicarius (mit Majuskel) Christi ist, deutlich von



231



Vgl. Aymans, W., Gestaltgesetz, 1970, S. 71 f.



232



Vgl. LG 9, 1; 13, 1; auch Greshake, G., Theologie, 1997, S. 380: „Auch die verschiedenen Bezeichnungen der Kirche weisen auf die untrennbare und zugleich differenzierte Einheit der drei göttlichen Personen und ihres Wirkens hin ... - Die Kirche als ‚Volk Gottes‘ des neuen Bundes ist die Gemeinschaft derer, die auf Christi Namen getauft sind und den Hl. Geist empfangen haben. Als ‚Leib Christi‘ haben die Gläubigen und die Kirche Anteil an Christus ...; und durch den Hl. Geist werden die Gläubigen in den Leib Christi eingefügt und empfangen ihre Gaben zum Aufbau des Leibes.“



233



Vgl. etwa die Enzyklika Mystici Corporis vom 29. Juni 1943 von Pius XII.



234



Vgl. LG 18, 2; 22, 2.



235



Vgl. Verweyen, H., Grundriß, 1991, S. 534 f., der an anderer Stelle zur Vorsicht mahnt: „Eine fehlgeleitete Interpretation des paulinischen Begriffs vom ’Leib Christi’ hat über Jahrhunderte hinweg die Theologie belastet. Erst das Zweite Vatikanische Konzil durchbrach die dadurch mitbedingte Engführung der Ekklesiologie ... Die in den letzten Jahrzehnten zu beobachtende Verdrängung des früher dominierenden Leib-Christi-Begriffs hat vielmehr dazu beigetragen, den Begriff ’Volk Gottes’ unangemessen in den Vordergrund zu rücken und ihn in einer Weise seinem ursprünglichen theologischen Umfeld zu entziehen, daß er nun seinerseits nicht immer kritisch genug verwendet wird.“ (S. 515).
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den übrigen Bischöfen abhebt. Letztlich erinnert diese Schreibweise an eine betont hierarchologische (juridische) Ekklesiologie.236 Die – zumindest in Lumen gentium – einmalige Wortverbindung „corpus Ecclesiarum“ (LG 23, 2) lehnt sich nahe an das weiter oben angetroffene corpus Episcoporum237 an. Von diesem engeren Zusammenhang wurde schon gesprochen, insofern es um das Verhältnis der Ortskirchen zueinander und zur Universalkirche bzw. um das Verhältnis der Bischöfe zueinander und zum Papst geht, also im Prinzip um die gleiche Sache.238 Die wesentliche Aussage, mit der „communio Ecclesiarum“ gemeinhin verbunden wird, lautet ganz kurz: In den Teilkirchen und aus den Teilkirchen „besteht die eine und einzige katholische Kirche.“ (LG 23, 1) Zu den einzelnen Begriffen „Ecclesiae particulares“ und ferner „Ecclesia universalis“ muß aber erst noch einiges gesagt werden.



a. Die verschiedenen Anwendungen von „Ecclesia“ „Ecclesia particularis“239 bedeutet in den meisten Fällen in den Konzilstexten die Diözese (dioecesis240), so gerade in der zuletzt genannten Stelle, kann aber genauso „zur Bezeichnung eines bestimmten Verbundes von Diözesen verwendet“241 werden mit dem lateinischen Äquivalent „coetus hierarchia iunctus“242. 236



Vgl. Pottmeyer, H. J., Ekklesiologie, 1983, S. 276.



237



Vgl. LG 22, 2; auch LG 25, 3 und LG 25, 4 (Corpus [!] Episcoporum). – Wieso es das eine Mal groß, das andere Mal klein geschrieben ist, kann ich nicht erklären.



238



S. o. S. 27 f.



239



Knauer, P., Kirche, 1997, S. 158 stellt die Übersetzung mit „Teilkirche“ in Frage: „die Übersetzer der Konzilsdokumente [haben] ... aus den ‚ecclesiae particulares‘, womit ‚Einzelkirchen‘ gemeint sind, statt dessen ‚Teilkirchen‘ gemacht. Das lateinische Wort particularis (vgl. auch seine Entsprechungen in den romanischen Sprachen) meint aber nicht den Teil, sondern das Besondere, Einzelne.“ – Diese eigenwillige – durchaus mögliche – Deutung ist m. E. unzulässig; auf die Übersetzung komme ich unten S. 60 gleich zu sprechen.



240



Vgl. LG 26, 2 und LG 28, 2.



241



Fürst, C. G., Anmerkungen, 1992, S. 386.



242



Vgl. OE 2; auch c. 27 CCEO: „Coetus christifidelium hierarchia ad normam iuris iunctus, quem ut sui iuris expresse vel tacite agnoscit suprema Ecclesiae auctoritas, vocatur in hoc Codice Ecclesia sui iuris“; alle Unterstreichungen sind von mir; die Übersetzung folgt in der Anm. 245.
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In Lumen gentium bedeutet „Ecclesia particularis“ „teils die Diözese, teils einen Teilkirchenverband, teils auch eine überhaupt nicht näher festgelegte ekklesiale Größe.“243 Diese konzilsimmanente Mehrdeutigkeit von „Ecclesia particularis“ mahnt zur besonderen Vorsicht im Umgang damit und mit ähnlichen Begriffen.244 Exkurs V: Die westlichen Kirchen eigenen Rechts Als kleiner Exkurs sei auf die äußerst bemerkenswerte Formulierung in Artikel 3 vom Dekret über die katholischen Ostkirchen vom 21. November 1964 „Orientalium Ecclesiarum“ (Decretum de Ecclesiis Orientalibus Catholicis) hingewiesen; es heißt dort: „particulares Ecclesiae, tum Orientis tum Occidentis“ (Teilkirchen[verbände] – seien es die östlichen oder die westlichen), als ob es in der Kirche neben der lateinischen Kirche noch weitere oder andere westliche Kirchen eigenen Rechts (Ecclesiae sui iuris245) gäbe als die östlichen.



Der zweite Wortsinn von „Ecclesiae particulares“ als Bezeichnung eines bestimmten Verbundes von Diözesen bzw. als Teilkirchenverband ist in OE 3 „klar umschrieben: sie – bestehen aus Gläubigen, die durch ihre Hierarchie zu einer bestimmten Gemeinschaft zusammengeführt sind, – unterscheiden sich voneinander durch ihre Liturgie, ihre kirchliche Disziplin und ihr spirituelles Erbgut, 243



Puza, R., Kirchenrecht, 1993, S. 254.



244



Vgl. Fürst, C. G., Anmerkungen, 1992, S. 398, wobei er sich hier auf die beiden Codices von 1983 und 1990 bezieht. – Insgesamt fiel es auch mir schwer, eine terminologische Einheitlichkeit (Teil-, Gesamtkirche bzw. Orts-, Universalkirche) zu finden, was an der verarbeiteten Literatur liegt. Kehl, M., Kirche, 1993, S. 45 schlägt „folgende Sprachregelung vor: Der Begriff »Kirche« umfaßt sowohl die eine Universalkirche wie auch die vielen Einzelkirchen, sei es in Form der Ortskirchen ( = die Diözesen), der Partikularkirchen ( = die Kirche einer größeren Region, also eines Landes bzw. eines ganzen Kontinents) oder der konkreten Gemeinden vor Ort (vgl. LG 23 und 26).“



245



Vgl. die Legaldefinition des c. 27 CCEO: „Eine durch eine Hierarchie nach Maßgabe des Rechts verbundene Gemeinschaft von Gläubigen, die die oberste Autorität der Kirche [Ökumenisches Konzil, Papst] ausdrücklich oder stillschweigend als eigenen Rechts anerkennt, wird in diesem Codex Kirche eigenen Rechts genannt“; die Übersetzung stammt von Fürst, C. G., Diaspora, 1993, S. 350. „Unter dem körperschaftlich-hierarchischen und organisatorischen Aspekt ergeben sich nun, wenn auch mit einer gewissen Unsicherheit, die lateinische Kirche [eigenen Rechts] und einundzwanzig oder zweiundzwanzig orientalische katholische Kirchen eigenen Rechts, nämlich sechs patriarchale Kirchen, zwei großerzbischöfliche Kirchen, drei oder vier metropolitane Kirchen und zehn "sonstige" Kirchen eigenen Rechts“ (S. 352).
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– sind aber alle von gleicher Würde, – stehen alle unter der obersten Hirtenführung des römischen Papstes.“246 Schließlich verrät die Übersetzung des Adjektivs „particularis“ (einen Teil betreffend), und noch offensichtlicher die konziliare Bezeichnung „portio Ecclesiae universalis“247 (Teil der Gesamtkirche) für „Ecclesia particularis“ – in der hauptsächlichen Bedeutung als Diözese – eine universal(istisch)e Ekklesiologie248: Die Ecclesia universalis steht im Mittelpunkt dieser Ekklesiologie, die von den Teilkirchen und Teilkirchenverbänden nur als Untereinheiten spricht.249 In ähnlicher Weise dachten wohl die Konzilsväter, als sie formulierten, daß „es auch in der kirchlichen Gemeinschaft zu Recht Teilkirchen[verbände]“ (LG 13, 3)250 gibt, obwohl es an sich klar ist, daß sie nicht einfach nur eine mögliche Zugabe sind (ad – sunt). Exkurs VI: Die universale Kirche (Christi), die lateinische Kirche oder die katholische Kirche Ein doppeltes Mißverständnis bedarf endlich der Klärung: Die katholische Kirche ist weder mit der universalen Kirche (Christi)251 noch mit der lateinischen Kirche identisch. Die universale Kirche ist voll gegenwärtig (subsistit) „in der katholischen Kirche, die vom Nachfolger Petri und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird.“ (LG 8, 2)252 Die universale Kirche (Christi) ist somit nicht identisch mit der (institutionellen) katholischen Kirche.



246



Fürst, C. G., Anmerkungen, 1992, S. 387.



247



Vgl. LG 23, 2.



248



Vgl. Fürst, C. G., Anmerkungen, 1992, S. 389.



249



Das ist eine berechtigte Kritik am Schreiben an die Bischöfe der katholischen Kirche über einige Aspekte der Kirche als Communio vom 28. Mai 1992; vgl. Greshake, G., Theologie, 1997, S. 426; auch Pindl-Büchel, Th., Kirchenvision, 1993, S. 8 f.



250



S. o. S. 27.



251



Vorsicht: Die universale Kirche (Christi) ist nicht gleichzusetzen mit der Universalkirche (Gesamtkirche).



252



Vgl. Knauer, P., Kirche, 1997, S. 160, der es so formuliert: „Die im Glaubensbekenntnis ‚katholisch‘ genannte Kirche subsistiert in der Kirche, die sich unter den vielen christlichen Kirchen die ‚katholische‘ nennt.“
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Die katholische Kirche ist eine communio Ecclesiarum, zu denen mitunter die lateinische Kirche gehört – auf gleicher Ebene mit den orientalischen Kirchen, insofern sie eigenen Rechts (sui iuris) sind.253 Die lateinische Kirche ist somit nicht identisch mit der (eben gerade nicht römisch-)katholischen Kirche. Anhand der Frage der Kirchengliedschaft läßt sich gut verdeutlichen, „daß es nämlich, gerade auf dem Hintergrund einer communio-Ekklesiologie, vom kirchenrechtlich-organisatorischen Gesichtspunkt aus keine direkte Zugehörigkeit zu ‚der‘ Kirche, auch keine direkte Zugehörigkeit zu ‚der katholischen‘ Kirche gibt, sondern nur eine indirekte Zugehörigkeit über die direkte Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kirche oder Kirchlichen Gemeinschaft. Mit anderen Worten: Kirchenrechtlich-organisatorisch genügt es nicht, ‚Glied der Kirche Christi durch Taufe‘254 zu sein, sondern diese Kirche Christi ist kirchenrechtlichorganisatorisch eben nur durch die Konkretisierung in einer der katholischen Kirchen eigenen Rechts (also der Lateinischen oder einer der 21 katholischen Ostkirchen) bzw., nach katholischer Auffassung mehr oder weniger defektiv, in einer anderen Kirche oder Kirchlichen Gemeinschaft erfaßbar.“255



Die unterschiedlichen Wortverbindungen von „Ecclesia“ und „Ecclesia“ für sich genommen „kann man vorsichtig dahin zusammenfassen, daß Ecclesia ausdrücklich oder indirekt nur auf die bischöflich verfaßte Kirche angewendet wird, sei es für die Kirche schlechthin, die Gesamtkirche, sei es für die Teilkirchen oder deren Verbände.“256



253



Vgl. Fürst, C. G., Synoden, 1996, S. 69 f.



254



Vgl. c. 96 CIC/1983.



255



Fürst, C. G., Taufe, 1997, S. 573. – Damit hängt die Frage der Kirchenzugehörigkeit zusammen, von der in der Schweiz erneut viel diskutiert wird, nachdem Wolfgang Haas öffentlich – in einem Fernsehinterview – erklärt hat, er könne sich durchaus vorstellen, formell aus der örtlichen Kirchgemeinde auszutreten; vgl. Schuler, K., Schisma, 1997, S. 252: „Anhängern von Bischof Haas [wird], besonders von der Vereinigung «Pro Ecclesia» geraten .., sie sollten formell aus der örtlichen Kirchgemeinde austreten. Der Churer Offizial Bonnemain erklärt den Austrittswilligen, sie würden trotzdem zur katholischen Kirche gehören. Sie sollten ihre finanziellen Beiträge an die Kirche direkt dem Bischöflichen Ordinariat überweisen.“ Dagegen kommt Cavelti, U. J., Mitgliedschaft, 1997, S. 734 in einer Stellungnahme zum Schluß, „dass die Mitgliedschaft in der Kirche auch Mitgliedschaft in der inkulturierten Kirchgemeinde nach sich zieht ... Austritt aus der Kirchgemeinde – den der Staat aufgrund seiner religiösen Neutralität vorzusehen hat – bedeutet damit Verletzung der ortskirchlich verbindlichen Rechtsordnung.“



256



Aymans, W., Gestaltgesetz, 1970, S. 73 f.
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b. Kirche in und aus Kirchen Die Bedeutung einer Sicht der Gesamtkirche als „communio Ecclesiarum“ liegt näher in der Bestimmung ihres Verhältnisses zu den Teilkirchen oder zu den Teilkirchenverbänden, wie es in LG 23, 1 gemacht wurde. Mit den Ecclesiae particulares sind hier vorrangig die bischöflichen Teilkirchen – also die einzelnen Diözesen – gemeint. Zuvor heißt es von ihnen, daß sie nach dem Bild der Gesamtkirche (d. h. der universalen Kirche [Christi]257) – dem vom Leib Christi und dem vom Volk Gottes – gestaltet sind. Der spielerischen, aber nicht weniger bedeutenden Definition „in quibus et ex quibus“ (LG 23, 1) folgend, kann zwischen einem inneren und einem äußeren Element unterschieden werden:258 Die eine und einzige katholische Kirche besteht in den Teilkirchen, d. h. sie nimmt erst „in der Teilkirche konkrete Gestalt [an], weil hier die eine Sendung der Kirche in Wort und Sakrament konkret vollzogen wird.“259 Ohne die Existenz von Teilkirchen kann auch die universale Kirche (Christi) nicht erfahren werden. Die eine Sendung in Wort und Sakrament ist allen Kirchen aufgetragen, und sie unterscheidet sich weder in der Gesamtkirche noch in den Teilkirchen. Material bleibt die eine Sendung in Wort und Sakrament überall dieselbe; was sich ändert, ist aber die formale Seite. Die Träger der einen Sendung in Wort und Sakrament und ihre Adressaten sind jeweils verschieden; das kann im einzelnen Fall ganz andere Konsequenzen haben. Wenn z. B. der Papst – oder genauso das Bischofskollegium – eine bestimmte Lehre verkündet, dann kommt dem viel höhere Verbindlichkeit zu, als wenn irgendein Bischof in einer Teilkirche dasselbe tut. So läßt sich dann sagen: „Daß die Gesamtkirche den Teilkirchen rechtlich übergeordnet ist, ist so klar wie die Tatsache, daß Papst und Bischofskollegium den einzelnen Diözesanbischof rechtlich binden können.“260 257



Vgl. Knauer, P., Kirche, 1997, S. 158: „Die Übersetzer haben den Begriff der ‚ecclesia universalis‘, der die Kirche als solche meint, von der im Glaubensbekenntnis die Rede ist, mit dem kirchenrechtlichen Begriff der ‚ecclesia universa‘ verwechselt ... Und nur der Begriff ‚ecclesia universa‘ würde treffend mit ‚Gesamtkirche‘ übersetzt.“



258



Vgl. Aymans, W., Gestaltgesetz, 1970, S. 80 ff.



259



Ebd., S. 81.



260



Ebd., S. 77.
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Wie die Materie nur eine sein kann, steht auch die Einheit der Gesamtkirche nicht zur Diskussion und mit ihr die Stellung des Papstes als immerwährendes und sichtbares Prinzip und Fundament der Glaubenseinheit und der Gemeinschaft261, wobei nicht zu vergessen ist: „Der formale Charakter der die Teilkirche übersteigenden Aufgaben der kirchlichen Sendung mindert nicht deren theologische Qualität, denn die Einheit ist nicht eine bloß äußerlich-organisatorische Frage, sondern ist Gegenstand des Glaubens der Kirche (»credo unam Ecclesiam«).“262 Die eine und einzige katholische Kirche besteht aus den Teilkirchen, d. h. die Teilkirche existiert nicht für sich allein, sondern in Gemeinschaft mit den anderen Teilkirchen. Ohne das innere Element wird das äußere Element gern verkürzt gesehen, d. h. die Gesamtkirche als eine Superdiözese mit einzelnen Verwaltungsbezirken, den Teilkirchen, die in ihr im eigentlichen Sinn aufgehoben sind. Umgekehrt, wenn das innere Element zu Lasten des äußeren Elements überbetont wird, lauert die Gefahr einer Vereinseitigung: die Gesamtkirche wird auf einen auf freiwilligem Zusammenschluß beruhenden Kirchenbund reduziert.263 Zwischen der Gesamtkirche und den Teilkirchen herrscht eine wechselseitige Immanenz, die auch als eine strukturelle Immanenz des Universalen im Partikularen – und umgekehrt des Partikularen im Universalen – bezeichnet werden könnte.264 Konkret bedeutet das: „ Die Bereitschaft zur Integration von seiten der Ortskirchen und die Bereitschaft zur Differenzierung von seiten der Universalkirche bilden miteinander die Voraussetzung für eine gelingende Praxis der Kirche als »Gemeinschaft von Kirchen«.“265



261



Vgl. LG 18, 2; auch LG 23, 1.



262



Aymans, W., Lehrbuch, 1997, S. 16.



263



Vgl. ebd., S. 15. – Gerosa, L., Recht, 1995, S. 340 beschreibt es mit ähnlichen Worten: „Diese Formulierung des Konzils widersetzt sich ... auf der Ebene des Verfassungsrechtes der Kirche sowohl dem Prinzip der Autokephalie der Teilkirche als auch einem monistischen Verständnis der Gesamtkirche. Im ersten Fall wird das innere Element ausschließlich betont, so daß die Gesamtkirche nicht mehr wirklich existiert oder auf einen bloßen Bund von Teilkirchen verkürzt wird. Im zweiten Fall überwiegt das äußere Element so sehr, daß die Teilkirchen schließlich als bloße Verwaltungsbezirke in der Gesamtkirche aufgehen.“



264



Vgl. Gerosa, L., Recht, 1995, S. 66.



265



Kehl, M., Kirche, 1993, S. 371.
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Die lateinische Bezeichnung für die Teilkirche „Ecclesia particularis“ macht noch deutlicher als die deutsche: die Teilkirche ist zunächst einmal Kirche (Ecclesia) und bringt als solche die Ecclesia universalis zum Ausdruck. Die Kirche, heißt es weiter unten in LG 26, 1, lebt und wächst immerfort aus der Eucharistie: „Diese Kirche Christi ist wahrhaft in allen rechtmäßigen Ortsgemeinschaften der Gläubigen anwesend, die in der Verbundenheit mit ihren Hirten im Neuen Testament auch selbst Kirchen heißen.266 Sie sind nämlich je an ihrem Ort, im Heiligen Geist und mit großer Zuversicht (vgl. 1 Thess 1, 5), das von Gott gerufene neue Volk. In ihnen werden durch die Verkündigung der Frohbotschaft Christi die Gläubigen versammelt [congregari], in ihnen wird das Mysterium des Herrenmahls begangen, ‚auf daß durch Speise und Blut des Herrn die ganze Bruderschaft verbunden werde‘. In jedweder Altargemeinschaft [altaris communitas] erscheint unter dem heiligen Dienstamt des Bischofs das Symbol jener Liebe und jener ‚Einheit des mystischen Leibes, ohne die es kein Heil geben kann‘. In diesen Gemeinden [communitates], auch wenn sie oft klein und arm sind oder in der Diaspora leben, ist Christus gegenwärtig [praesens esse], durch dessen Kraft die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche geeint wird [consociari]. Denn ‚nichts anderes wirkt die Teilhabe an Leib und Blut Christi, als daß wir in das übergehen, was wir empfangen‘.“ (LG 26, 1) Quasi in Umkehr von LG 13, 3267 wird hier das Verb „adesse“ verwendet, das einen grundlegend neuen Blickwinkel auf das Wesen der Kirche eröffnet, der auch gar nicht so recht in den Zusammenhang der Dogmatischen Konstitution über die Kirche passen will: die eucharistische Ekklesiologie.268



266



„Haec Christi Ecclesia vere adest in omnibus legitimis fidelium congregationibus localibus, quae, pastoribus suis adhaerentes, et ipsae in Novo Testamento ecclesiae vocantur.“ – Knauer, P., Kirche, 1997, S. 157 hält „vere adesse in“ für austauschbar mit „subsistere in“ (LG 8, 2). – Ähnlich lautet auch CD 11, 1: „Die Diözese ist der Teil des Gottesvolkes, der dem Bischof in Zusammenarbeit mit dem Presbyterium zu weiden anvertraut wird. Indem sie ihrem Hirten anhängt und von ihm durch das Evangelium und die Eucharistie im Heiligen Geist zusammengeführt wird, bildet sie eine Teilkirche, in der die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche Christi wahrhaft wirkt und gegenwärtig ist.“ „Dioecesis est Populi Dei portio, quae Episcopo cum cooperatione presbyterii pascenda concreditur, ita ut, pastori suo adhaerens ab eoque per Evangelium et Eucharistiam in Spiritu Sancto congregata, Ecclesiam particularem constituat, in qua vere inest et operatur Una Sancta Catholica et Apostolica Christi Ecclesia.“ Die kursive Hervorhebung stammt von mir.



267



S. o. S. 27. – LG 13, 3 entspricht in etwa dem „ex quibus“ (LG 23, 1), LG 26, 1 dem „in quibus“ (LG 23, 1).



268



S. o. S. 38. – Rahner, K., Kommentar, 1966, S. 243 f. deutet die in diesem Abschnitt eröffnete und als legitim anerkannte „Möglichkeit einer (ökumenisch höchst bedeutsamen) Ekklesiologie von der Wort- und Altargemeinde her“ kurz an.
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Die fidelium congregationes locales der nachapostolischen Zeit, auch „ecclesiae“ [!] genannt, können mit den Ortskirchen (Ecclesiae locales) im Sinn von Diözesen verglichen269 und mit den Teilkirchen (LG 23, 1) letztlich identifiziert werden. Die eucharistische Ekklesiologie entspricht dem Selbstverständnis der orthodoxen Kirchen, bei denen nicht der Papst das immerwährende und sichtbare Prinzip und Fundament der Glaubenseinheit und der Gemeinschaft ist270, sondern die gemeinsame Eucharistiefeier aller Kirchen – Teilkirchen- oder Teilkirchenverbände. Von daher erklären sich auch ihre bekannten Schwierigkeiten mit dem auf den Papst und auf die Gesamtkirche zentrierten Kirchenbild.271 Für uns bleibt abschließend wichtig, die hinter den Begriffen „Ecclesia localis“ (eucharistische) und „Ecclesia particularis“ (universal[istisch]e) stehenden Ekklesiologien im Auge zu behalten272, v. a. in ökumenischer Perspektive.



2. Die Chance einer „communio Ecclesiarum sui iuris“ In der Einleitung wurde Carlo Borromeo als Musterbeispiel eines Bischofs gewürdigt, der alles daran setzte, das Konzil von Trient durchzuführen. Zwar war er Erzbischof von Mailand, doch reichte sein Wirken weit über seine Diözese hinaus. In Carlo Borromeo findet sich das Ideal des Bischofs, der, indem er seine eigene Kirche als Teil der Gesamtkirche recht leitet, wirksam zum Wohl des ganzen mystischen Leibes beiträgt.273



269



Vgl. Fürst, C. G., Anmerkungen, 1992, S. 388.



270



Vgl. LG 18, 2; auch LG 23, 1.



271



Lies, L., Bemerkungen, 1998, S. 10 weist auf den Versuch Johannes Paul II. in seiner Enzyklika „Ut unum sint“ hin, „eine Linie von der Einheit der Kirche, wie sie in der Eucharistie zum Ausdruck kommt, zur Einheit, wie sie im Papsttum sichtbar werden soll“ zu ziehen. Dazu merkt er kritisch an: „Daß dies einem allein eucharistisch orientierten Kirchenverständnis widerspricht, ist offensichtlich.“



272



Vgl. Fürst, C. G., Anmerkungen, 1992, S. 398.



273



Vgl. LG 23, 2.
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Aber er war deswegen kein Einzelkämpfer, wie sich Marcel Lefebvre274 verstand, sondern verfolgte eine intensive synodale Tätigkeit. Davon zeugen die zahlreichen Diözesansynoden und Provinzialkonzilien, und ferner „auch das enge und bedeutungsvolle Netz der Korrespondenz, welche Karl mit vielen Mitbrüdern im Episkopat unterhielt ... Es handelt sich hier um einen ununterbrochenen Austausch von Informationen, Problemen, Anregungen, Tadeln, der einen sehr wichtigen und keinesfalls nur literarischen Aspekt des pastoralen Stils von Borromäus darstellte. Er hat einen klaren Sinn für die Mitverantwortlichkeit der Bischöfe und für die Communio zwischen den Kirchen.“ 275 Das Zweite Vatikanische Konzil wünschte in CD 36, 2, „daß die ehrwürdigen Einrichtungen der Synoden und Konzilien mit neuer Kraft aufblühen“. Dieser grundsätzlichen Forderung ist der CIC/1983 in den cc. 439-446 (Caput III – De conciliis particularibus) nachgekommen. Die sog. Partikularkonzilien (einerseits das Plenar-, andererseits das Provinzialkonzil) gehen auf die früheste Praxis der alten Kirche zurück. Noch mehr als das Plenar- ist das Provinzialkonzil seit dem Konzil von Trient ganz außer Übung geraten. Auch heute – nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil – erfreuen sich die Partikularkonzilien weiterhin keiner Beliebtheit. Als Begründung mag durchaus zutreffen: „Beide [Plenar- und Provinzialkonzil] stehen gleichsam im Schatten der wirkungsvollen Bischofskonferenz. Immerhin könnte das Plenarkonzil gelegentlich der Bischofskonferenz aus der Beengung ihrer Normativkompetenz verhelfen.“276 274



Auf dem Konzil setzte er sich gegen die Kollegialität der Bischöfe und ihre rechtlichen Implikationen ein; vgl. ASCOV, Bd. 2, Teil 2, 1972, S. 471 f.: „Nobis visum est quod ... finis pastoralis Concilii in gravi periculo ponitur. Textus etenim innuit quod membra collegii episcoporum habent aliquod ius cogubernationis ... sive cum Summo Pontifice in Ecclesia universali, sive cum aliis episcopis in diversis dioecesibus.“ (S. 471) Und weiter unten brachte Marcel Lefebvre die Angst vieler Bischöfe vor einem Machtverlust in der eigenen Diözese treffend zum Ausdruck: „Sed nobis videtur quod aliud periculum forsan adhuc gravius exsisteret, i. e.: disparatio progressiva et imminens characteris essentialis episcoporum, i. e.: quod sunt «veri pastores qui pascunt et regunt singuli singulos greges sibi assignatos» propria et immediata et in ordine suo plena potestate.“ (S. 471) Schließlich gab er von dem obenerwähnten (s. o. S. 45 f.) reduzierten Verständnis der bischöflichen Kollegialität auf den Bereich der Gesamtkirche ein beispielhaftes Zeugnis: „Ideo coetus episcopales fundati in collegialitate morali, in fraterna caritate, in mutuo auxilio, multum emolumentum afferre possunt et de facto attulerunt in apostolatu. Sed si paulatim locum tenent episcoporum, quia fundantur in collegialitate iuridica, maximum damnum afferrre possunt.“ (S. 472) Die Unterstreichungen sind jeweils von mir.



275



Alberigo, G., Karl, 1995, S. 53 f.



276



Aymans, W., Lehrbuch, 1997, S. 308.
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Im jüngeren CCEO hingegen ist die synodale Regierungsform die normale Form der Regierung.277 Natürlich ließe sich danach fragen, ob die Tradition der Synode in den orientalischen Kirchen, die eben auch katholisch sind, nicht das oft beklagte Defizit – gegenüber dem Zentralismus von Rom – in der lateinischen Kirche beheben könnte. Damit würde „aber letztlich die Synode der Bischöfe einer orientalischen Kirche mit synodalen Strukturen verglichen, die im Codex Iuris Canonici von 1983 (CIC/1983) zwar noch vorhanden, aber praktisch für das Leben der Kirche bedeutungslos geworden (wie das Regionalkonzil oder das Provinzialkonzil) oder in ihren Vollmachten eher reduziert sind (wie die Bischofskonferenz). Ein solcher Vergleich kann aber nur schlecht angestellt werden. Denn sieht man die Katholische (Gesamt-)Kirche richtigerweise als communio Ecclesiarum von Kirchen eigenen Rechts, handelt es sich bei den orientalischen Synoden der Bischöfe um ein oberstes Leitungsorgan einer solchen Kirche, während Regionalkonzil, Provinzialkonzil und Bischofssynode278 unterhalb der Ebene der lateinischen Kirche als Kirche eigenen Rechts stehen.“279 Rufen wir uns noch einmal LG 23, 4 in Erinnerung, wo von den Ecclesiae locales als Bezeichnung für die coetus, organice coniuncti – dem Synonym für „coetus hierarchia iuncti“280 – gesprochen wird. Zunächst werden darunter gewisse alte Patriarchatskirchen verstanden, dann – in ähnlicher Weise – die Bischofskonferenzen. Diese auffällige Nähe von den Patriarchatskirchen (der einen lateinischen und den fünf orientalischen patriarchalen Kirchen281) zu den Bischofskonferenzen gibt zu denken. Ein kurzer Blick in die Geschichte der Kirche(n) zeigt, „daß die Communio ecclesiarum nur gelingen kann, wenn eine ‚dreigliedrige‘ Kirchenstruktur: Ortskirche – re-



277



Vgl. Faris, J. D., Constitution, 1992, S. 279.



278



Gemeint ist wohl die Bischofskonferenz.



279



Fürst, C. G., Synoden, 1996, S. 68 f.; die beiden Unterstreichungen sind von mir.



280



Vgl. Fürst, C. G., Anmerkungen, 1992, S. 388; s. o. S. 58.



281



Fürst, C. G., Synoden, 1996, S. 70 erläutert zu den Kirchen eigenen Rechts, die rechtliche Parität haben: „Dies hindert aber keineswegs, daß ihre inneren Strukturen entsprechend den faktischen Gegebenheiten divergieren. Die lateinische Kirche hat so eine andere Struktur als die orientalischen patriarchalen bzw. großerzbischöflichen Kirchen, und diese wieder eine andere als die metropolitanen Kirchen eigenen Rechts oder die, sonst nicht näher bezeichneten, «übrigen» Kirchen eigenen Rechts.“
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gionale Hauptkirche – römische Primatialkirche gegeben ist.“282 So besteht weder die Gefahr der Autokephalie noch – wie es aber öfters zu hören ist – die Gefahr des römischen Zentralismus. Einerseits ist die Ortskirche den anderen, benachbarten Ortskirchen zur Rechenschaft verpflichtet und dadurch in regem Austausch mit ihnen, der sie vor ineffektiver Vereinzelung schützt. Andererseits behauptet die regionale Hauptkirche oder hierarchische Zwischeninstanz die Ortskirche und ihre kulturell geprägte Eigenart gegenüber der römischen Universalkirche, die heute wieder eher dazu neigt, der Ortskirche ihre Eigenkirchlichkeit abzusprechen. Es ist bereits auf ein altes Problem der Kirche von Rom hingewiesen worden, das noch immer einer Lösung bedarf: die Vermischung der universalkirchlichen Aufgabe mit „ihrer nur für den Westen geltenden patriarchalen, also regionalhauptkirchlichen Funktion.“283 Nachdem die Kirche von Rom die regionalen Hauptkirchen im Westen annektiert hatte, so daß kaum mehr von einem Plural von Kirchen (communio Ecclesiarum) gesprochen werden konnte, wurde dasselbe im Osten angestrebt. Am traurigen Beispiel der Latinisierungsbestrebungen – den orientalischen Riten284 zuleide –, die bis heute weiter existieren, läßt sich eine solche (Kirchen)politik und 282



Greshake, G., Theologie, 1997, S. 424. – Auch Carlo Borromeo versuchte, die (Kirchen)provinz Mailand zu stärken; vgl. Alberigo, G., Karl, 1995, S. 56. „Er führte .. die Visitationen wieder ein, die der Metropolit einst in den Diözesen der eigenen Kirchenprovinz vorgenommen hatte, und machte daraus ein Werkzeug zur geistlichen Erneuerung der Ortskirchen. Er ersuchte sogar den Papst, weitere Erzbischöfe zu apostolischen Visitatoren in ihren Kirchenprovinzen zu ernennen. Doch diese Bemühungen hatten letztlich keinen Erfolg. Die Weigerung der Bischöfe, sich der Autorität des Erzbischofs zu beugen, und Roms Befürchtungen, diese Zwischeninstanz könnte die eigene Macht untergraben, stellten auch für Borromeo unüberwindliche Hindernisse dar.“ (Alberigo, G., Borromeo, 1981, S. 85) Schon damals bestanden dieselben Tendenzen: das Streben nach Macht auf Seiten der Ortskirche (Autokephalie) und auf Seiten der Universalkirche (Zentralismus).



283



Greshake, G., Zentralismus, 1991, S. 45.



284



Zum Begriff „Ritus“ vgl. c. 28 CCEO: „§ 1. Ritus est patrimonium liturgicum, theologicum, spirituale et disciplinare cultura ac rerum adiunctis historiae populorum distinctum, quod modo fidei vivendae uniuscuiusque Ecclesiae sui iuris proprio exprimitur. § 2. Ritus, de quibus in Codice agitur, sunt, nisi aliud constat, illi, qui oriuntur ex traditionibus Alexandrina, Antiochena, Armena, Chaldaea et Constantinopolitana.“ In der Übersetzung nach Fürst, C. G., Diaspora, 1993, S. 350: „§ 1. Ritus ist das durch die Kultur und die Umstände der Geschichte der Völker je verschiedenartige liturgische, theologische, spirituelle und disziplinäre Erbe, das durch die einer jeden Kirche eigenen Rechts eigene Art des Glaubenslebens ausgedrückt wird. § 2. Die Riten, von denen im Codex gehandelt wird, sind, wenn nicht etwas anderes feststeht, diejenigen, die aus den alexandrinischen, antiochenischen [oder westsyrischen], armenischen, chaldäischen [oder ostsyrischen] und konstantinopolitanischen [oder byzantinischen] Traditionen herrühren“. – Fürst, C. G., Diaspora, 1993, S. 351 zählt 21 Riten – einschließlich des lateinischen Ritus – auf.
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ihre schwerwiegenden Konsequenzen anschaulich verfolgen. Die einträchtige Vielfalt der Ortskirchen ging somit verloren und mit ihr die Katholizität der ungeteilten Kirche.285 Noch vor Abschluß des Konzils schrieb Joseph Ratzinger bereits voller Enthusiasmus: „Es gilt nach dem Gesagten, die miteinander vermengten Bereiche – römische Orts=Kirche und Gesamtkirche, Primat und Patriarchat – ohne Verletzung des Primats zu entflechten und den Organismus der Ortskirchen wieder lebensfähig zu machen sowie das lateinische Patriarchat in seiner gegenwärtigen Extension aufzulösen und durch eine Mehrzahl patriarchaler Räume zu ersetzen. Unter »patriarchalen Räumen« sind dabei nicht etwa neue Patriarchate zu verstehen, gegen deren Bildung vieles spricht, sondern Regionen, deren Selbständigkeit ungefähr derjenigen der früheren Patriarchate entsprechen sollte, deren Leitung aber bei der jeweiligen Bischofskonferenz liegen könnte, die natürlich ihrerseits dem Gesamtkollegium der Bischöfe und dem Papst verantwortlich bleiben müßte. Man darf wohl die Hoffnung äußern, daß eine solche Ausgliederung patriarchaler Befugnisse aus dem Primat und die damit gegebene Differenzierung und Selbständigkeit innerhalb der Einheit der einen Kirche für die Vereinigung mit den autokephalen Ostkirchen entscheidende Bedeutung gewinnen könnte.“286 C. 27 CCEO gibt m. E. den patriarchalen Räumen eine rechtliche Grundlage, die es so im CIC/1983 nicht gibt: die Ecclesia sui iuris287. Wie gezeigt wurde, bilden die 285



Vgl. LG 23, 4. – Carlo Borromeo wollte die ambrosianische Liturgie wieder einführen. „Ein wesentliches Ziel der Reform war für Borromeo die Aufwertung des Sondergutes in den einzelnen Kirchen, und unter diesem Aspekt konnte er die Existenz eines alten liturgischen Ritus in der mailändischen Kirche nicht übergehen.“ (Alberigo, G., Borromeo, 1981, S. 85).



286



Ratzinger, J., Kollegialität, 1964, S. 158 f.; alle Unterstreichungen sind von mir. – Infolgedessen mag es tatsächlich erstaunen, wenn derselbe – zwar 23 Jahre später – etwa schreibt: „Anders gesagt: der erste und grundlegende «Kollegialakt» besteht darin, daß der Bischof seine Kirche gemäß der ihm im Sakrament übertragenen Verantwortung gut leitet, als guter Hirte seine portio der Universalkirche vital hält, indem er sie zum Herrn und so ins Miteinander des Ganzen hineinführt. Wenn diese Grundlage der in sich selbst und im Zueinander lebenden Teilkirchen geschwächt oder aufgelöst wird, löst sich das Fundament der Kollegialität auf; dann sind alle Sitzungen und Konferenzen auf nichts mehr gebaut und arbeiten ins Leere hinein. Das Leiten der Ortskirchen ist, wiederholen wir es, Mitleiten der Gesamtkirche. Die anderen Akte des Mitleitens haben zur Verwirklichung und Konkretisierung des «Aufeinander-Zu» ihre unerläßliche Bedeutung, aber sie sind ihrem Wesen nach doch nur Ergänzungen dieses Fundamentalaktes.“ (Ratzinger, J., Kirche, 1987, S. 58) – Führt das nicht wieder zu einer zweigliedrigen Kirchenstruktur, mit dem Bischof auf der einen und dem Papst auf der anderen Seite? Rückt das nicht wieder die Universalkirche in den Mittelpunkt? Bestimmt das nicht wieder die Ortskirche zum Teil-Kirche-Sein? Ich denke nein, wenn seine Worte nur ernst genommen werden, und das Gleichgewicht zwischen der Eigenverantwortlichkeit des Bischofs und der Kollegialität gewahrt wird.



287



S. o. S. 58 f.
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lateinische Kirche eigenen Rechts und 21 oder 22 orientalische Kirchen eigenen Rechts eine communio Ecclesiarum, die sich weiter ausdifferenzieren kann. So ist z. B. die ruthenische Kirchenprovinz in Pittsburgh (USA) – die „Byzantinische Kirche in Amerika“ – auf dem Weg der Anerkennung als metropolitane Kirche eigenen Rechts.288 „Eine derartige Ausdifferenzierung der lateinischen Kirche in mehrere Kirchen eigenen Rechts wäre doch möglicherweise ein entscheidender Schritt auch für verbesserte strukturelle Möglichkeiten hinsichtlich der auch vom II. Vaticanum erwünschten Inkulturation des Christentums im positiven Sinn.“289



288



Vgl. Fürst, C. G., Diaspora, 1993, S. 352.



289



Fürst, C. G., Synoden, 1996, S. 85.
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